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Vierteljährlicher Abonnements Preis
für Halle und unſere unmittelbaren
Abnehmer: 25 Sgr. Durch die reſp.

Poſt Anſtalten überall nur:
1 Thlr.

Halliſche
für Stadt

Jn der Expedition des Couriers.

Jnſerate für den Courier werden an-
genommen Jn Leipzig in der

0C r C O u r 1 C r Buchhandlung von H. Kirchner,
4 Univerſitätsſtraße, Gewandhaus Nr. 4.

Jn Magdeburg in der Creutz-
ſchen Buchhandlung, Breite-

weg No. 156.

Zeitung
und Land.

Redakteur Dr. Schadeberg

v 147. Halle, Montag den 28. Juni
Hierzu eine Beilage.

1847.

Deutſchland.
Berlin. Die Herren-Kurie ſetzte am 16. Juni

ihre Berathungen uber das Judengeſetz fort. Sie war bis
zum erſten Theile des H. 35 gelangt und entſchied ſich nach
kurzer Erörterung dahin, daß die Juden ſolche mittelbare
Staats- und Gemeindeämter, mit denen keine Ausuübung
einer richterlichen, polizeilichen und exekutiven Gewalt ver
bunden iſt, bekleiden, daß ſie zu Schiedsmännern gewahlt,
zu Juſtizkommiſſarien und Advokaten, inſofern dieſelben
nicht zugleich Notarien ſind beſtellt werden kounnen Hin-
ſichtlich der Zulaſſung der Juden zu akademiſchen Lehram-
tern trug die Abtheilung darauf an, daß die Juden als
ordentliche Profeſſoren der mediciniſchen und philoſophiſchen
Fakultät zugelaſſen werden ſollten. Dieſen Antrag verwarf
der Herrenſtand mit 31 gegen 28 Stimmen. Dagegen ent-
ſchied die Verſammlung daß die Juden zur ordentlichen
Profeſſur der mathematiſchen, naturwiſſenſchaftlichen, me-
diciniſchen und philologiſchen Lehrfächer gelangen durfen
Mehrere Herren fanden es ſehr bedenklich, die Erklärung
der römiſchen und griechiſchen Schriftſteller Juden anzu-
vertrauen. Sie fuürchteten davon Nachtheile für das chriſt-
liche Prinzip. Der Regierungs präſident v. Kroſigk aus
Merſeburg war aber der einzige, welcher in dieſer Bezie-
hung vom Standpunkte der Chriſtlichkeit den Juden das
Recht nicht einräumen wollte. Er ſagte:

Auf dem Standpunkte, auf dem die gelehrten Schulen
heutzutage ſtehen, beſchränkt ſich der Unterricht in den alten
Sprachen nicht auf Grammatik und Syntax. Wenn der Sprach-
lehrer ſich darauf beſchränken dürfte, dann würde ich den Juden

und Muhamedaner eben ſo befähigt für den Sprachunterricht
halten als den Chriſten aber an denſelben knüpft ſich Alles
an, was Verſtand, Herz, Phantaſie, Urtheilskraft und Kritik
bildet, und dazu glaube ich, iſt für junge Leute, die in der
chriſtlichen Religion erzogen werden, ein chriſtlicher Lehrer er
forderlich. Jch meinerſeits würde Bedenken tragen, meine Söh,
ne Gymngſien oder Univerſitäten anzuvertrauen, wo dieſe Fächer
in den Händen von Männern nichtchriſtlichen Glaubens wären.
Jch wünſche meine Söhne in den Sprachen und in der Erklä-

rung alter Schriftſteller von chriſtlichen Lehrern unterrichtet zu
ſehen.

Graf York: Jch will dagegen mir erlauben, das hiſtori-
ſche Faktum anzuführen, daß wir die Erhaltung und Kenntniß
eines großen Theils der alten Literatur den Arabern und Juden
verdanken und namentlich ſind des Ariſtoteles Schriften, wie
den hohen Herren zweifelsohne bekannt iſt, durch die Juden
uns erhalten worden. Man hat ſelbſt in der Zeit, wo man
am meiſten darauf bedacht war, die Juden einzuſchränken, ſie
abzuſchließen und zu unterdrücken, doch anerkennen müſſen, daß
ſie für die alten Sprachen für das Studium der alten Lite
ratur Außerordentliches geleiſtet haben, und ich glaube, daß,
wenn dieſes Anerkenntniß ihnen ſchon im Mittelalter gezollt
worden iſt, wir wohl jetzt das Recht dahin ausdehnen dürfen,
daß ſie in dieſen Fächern auch gegenwärtig lehren können. Für
mich würde dies abgeſehen vom Recht, ein nur ſchwacher Be
weis von Dankbarkeit ſein.

Graf v. Zieten: Auch iſt einer der größten gegenwärti-
gen Profeſſoren der Geſchichte ein Jude, und mehrere durchlauch-
tige Mitglieder der hohen Kurie ſogar haben ſich Jahre lang
an ſeinen intereſſanten und pikanten Vorträgen gelabt; derſelbe
ward zwar ſpäter Chriſt, nichtsdeſtoweniger iſt ſein ihm inwoh
nender ſcharfer Verſtand Eigenthum des Juden- und nicht des
Chriſtenthums. (Ungemein große Heiterkeit in der Verſamm
lung.)

Jn den ausfuhrlichern Verhandlungen über den Zutritt
der Juden zu den akademiſchen Lehrämtern ſpielte das chriſt-
liche Prinzip die Hauptrolle. Der vorzuglichſte Sprecher
deſſelben war der Staatsminiſter Eichhorn und aus der
Verſammlung der Fuürſt Radziwill die Vertreter einer
freiern Anſicht waren vorzugsweiſe die Grafen Redern,
Dyhrn, Hork und Fürſt Lyn ar. Wir geben zur naä-

Einſichtnahme zunächſt die Rede des Miniſters Eich.
orn:

Waren die Univerſitäten bei uns einzig und allein blos Un-
terrichts- Anſtalten, ſo wurde die Frage, ob Juden zuzulaſſen
ſeien oder nicht, weniger praktiſche Bedeutung haben. Man denke
ſich eine Reihe von Lehrſtühlen neben einander aggregirt, einen
beſonderen Lehrſtuhl fur jede beſondere Disziplin, da wird man allein



fragen Wer iſt der Fahigſte, um dieſe Disziplin vorzu
tragen? Das ſind die Glaubensſachen. Freilich wird man auch
denjenigen, der die Disziplin der chriſtlichen Dogmatik vortragen
will, fragen welches Glaubens biſt du? Anders in Abſicht des
Vortrags anderer wiſſenſchaftlicher Disziplinen, außer dem Ge-
biete, was die Theologie beruhrt. Es exiſtiren in Paris Lehr-
ſtühle neben einander, da wäre es in der Regel thoöricht, zu fra
gen, welchen Glauben der Vortragende habe. Das Weſen un-
ſerer Univerſitäten iſt aber, daß ſie eine jede ein organiſches Gan
zes bilden und ſind nicht blos Unterrichts Anſtalten, ſon
dern geiſtige Bildungs- Anſtalten uberhaupt. Das waren ſie
urſprünglich in ihrer Stiftung, wo ſie als organiſche Ganze
auch noch mehr inneren Zuſammenhang hatten und jede Aende-
rung in dieſem Zuſammenhange mit großer Entſchiedenheit abwie
ſen. Den feſten, inneren, urſprünglichen Zuſammenhang haben
z. B. noch in England die dortigen Univerſitäten, ſie halten ſo
feſt an dem Beſtehenden, daß man, wiewohl von einer hoöhe
ren Auffaſſung und einer Reform als ein Zeitbedurfniß langſt an
erkannt worden iſt, dennoch große Scheu getragen hat, eine Re-
form vorzunehmen. Der korporative Beſtand unſerer Uni-
verſitäten iſt im Laufe der Zeit lax geworden, ſie haben in Folge
veränderter Verhältniſſe und Bedürfniſſe ſelbſt viele Aenderungen
erfahren aber immer iſt dieſer Charakter feſtgehalten worden und
wird auch ferner feſtgehalten werden muſſen, daß ſie organiſche
Ganze und nicht blos für den Unterricht, ſondern fur die Bil-
dung des hoöheren geiſtigen Lebens im Ganzen beſtimmt ſind.
Die Univerſitäten ſind gewiſſermaßen die Träger
der höheren geiſtigen Bildung unſeres Volkes. Es
iſt darum auch den Univerſitäten die Disziplin anvertraut, in Be
ziehung auf die Studirenden, ja, nicht blos in Beziehung auf
die Studirenden ſondern auch im Verhältniß der Lehrer unter
ſich beſteht ein Band und ein Zuſammenhang um in vereinter
Wirkſamkeit das geſammte hohere geiſtige Leben, durch Bildung
der Jugend an Tiefe und zugleich an Reichthum wachſend, von
Geſchlecht zu Geſchlecht fortzupflanzen. Wie aber ſchon in den ver
gangenen Tagen der Berathung bemerkt worden, daß unſer na-
tionales Leben durchdrungen iſt von dem Weſen des Chriſten-
thums, ſo tritt dieſes Weſen beſonders bei unſeren Univerſitäten
hervor, als denjenigen Bildungs- und Pflegeſtatten, wo ſich gerade
das höhere geiſtige Nationalleben koncentrirt. Sieht man die Sta-
tuten der Univerſitäten an, ſelbſt derjenigen Univerſitaten,
welche gegruundet ſind nach der Reformation, ſo nehmen
ſie bis auf die neuere Zeit alle Bezug auf das Chriſtenthum,
auf chriſtliches Bekenntniß, die meiſten auf ein evangeliſches
Bekenntniß, zwei auf ein paritätiſches Verhältniß der Konfeſ-
ſionen. Es iſt alſo wichtig für die Univerſitäten daß dieſes We
ſen nicht unbeachtet gelaſſen werde. Jm Jahre 1812, wo das
Edikt zu Gunſten der Juden ergangen war, überzeugte man ſich
bald, daß der Ausführung deſſelben, in Abſicht der Zulaſſung
von Juden zu akademiſchen Lehrſtühlen, die größten Schwierigkei-
ten im Wege ſtänden. An fünf Univerſitäten wurde dieſelbe
durch ausdruckliche Beſtimmungen der Statuten verhindert. Merk-
würdigerweiſe fand der erſte Verſuch einer Anſtellung eines Juden
nicht bei dieſen ſondern bei der erſt kurz vor dem Juden Edikte
errichteten Univerſität Berlin Anſtand, wiewohl deren Statuten
über ihren religiöſen Charakter ſchweigen. Man fragte gleich nach
dem Erſcheinen des Edikts: Was bedeuten in dem G. 8.

„Die Juden können akademiſche Lehr-Aemter, zu welchen ſie
ſich geſchickt gemacht haben, verwalten“,

die Worte:
„zu welchen ſie ſich geſchickt gemacht haben

Dies gab ſchon einen Anhalt zu Erhebung von Schwierigkeiten.
Man fragte ſich: Wozu dieſe Worte? Verſteht min darunter
eine bloße Habilitirung? Es kann aber überhaupt Niemand an
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geſtellt werden bei den Univerſitäten, der nicht promovirt iſt und
ſich ſtatutenmäßig habilitirt hat. Da war alſo im g. 8 des Edikts
gar nicht nöthig, zu ſagen: „Wozu ſie ſich geſchickt gemacht
haben.“ Hierunter muß etwas ganz Beſonderes ge
meint ſein.

Jch gehe weiter. Die Statuten der Univerſität Königsberg
ſind vor einigen Jahren revidirt worden. Der dortige Senat und
die Fakultät wurden aufgefordert, in Bezug auf die Abänderung
dieſer Statuten die angemeſſenen Vorſchläge zu machen. Jn
Königsberg finden gewiß alle liberalen Jdeen ihre Vertretung, auch
glaube ich nicht, daß es dort beſondere Judenfeinde giebt, und
dennoch hat der Senat den alten Charakter der Univerſität, den
ſie bei ihrer Gründung gleich nach der Reformation angenommen
hat, nämlich den, daß ſie eine evangeliſche Univerſität ſein ſoll,
beizubehalten gewünſcht. Auf dieſes Verhältniß erlaube ich mir
eine hohe Verſammlung nur aus dem Geſichtspunkte aufmerkſam
zu machen um die Ueberzeugung zu gewinnen, daß das Unter-
richts- Miniſterium in ſeiner Stellung die größte Vorſicht bei
dieſer Abänderung zu empfehlen ſich verpflichtet achten muß. Es
iſt daher auch im Geſetz- Entwurfe mit Rückſicht auf die von dem
Unterrichts Miniſterium vertretenen Momente die Zulaſſung der
Juden nur als Privat Dozenten und als außerordentliche Profeſ
ſoren in Ausſicht geſtellt. Zwar war ſchon bei der Berathung
des Geſetzes im Staats- Miniſterium die Frage geſtellt: ob man
die Juden nicht auch als ordentliche Profeſſoren in der medi
ziniſchen und philoſophiſchen Fakultät, in der letzteren inſofern es
ſich von dem Vortrag mathematiſcher und naturwiſſenſchaftlicher
Disziplinen handelt, zulaſſen ſoll

Man erwiederte aber, wenn ſie als ordentliche Profeſſo
ren in dieſen beiden Fakultäten zugelaſſen werden ſollten, ſo müß-
ten ſie auch das Recht haben an den Senats- Sitzungen Theil
zu nehmen, ſie müßten auch Anſpruch auf das Dekanat, ja auch
darauf haben, Prorektor zu werden. Da überzeugte man ſich, aus
ähnlichen Motiven, wie die verehrliche Abtheilung in ihrem Gut
achten andeutet, daß die Sache auf große Schwierigkeiten ſtoße.
Man glaubte, die ausgedehnte Zulaſſung gleich wieder durch eine
neue Klauſel beſchränken zu müſſen, nämlich in der Art, daß die
Juden zwar ordentliche Profeſſoren, aber nicht Dekane, nicht Pro
rektoren werden und bei der Handhabung der Disziplin nicht mit-
wirken dürften. Aus dieſer Betrachtung hat man ſich damit be
gnügt, in dem Geſetzes-Vorſchlage nur die Beſtimmung aufzuneh-
men, daß die Juden Privat-Dozenten und außerordentliche Pro
feſſoren werden können.

Dieſem hier dargelegten chriſtlichen Prinzip traten fol
gende Redner entgegen:

Graf von Redern: Der Königliche Herr Kommiſſar hat die
Univerſität als Kleinodien bezeichnet, eine Benennung, die ich nur voll
kommen billigen und vollſtändig theilen kann. Darum aber wünſche
ich, daß alle hellleuchtenden Sterne und glänzenden Edelſteine in Wiſ
ſenſchaft und Kunſt dieſen Kleinodien zugefügt und ihnen erhalten
werden. Wir können unſerem Vaterlande nur Glück wünſchen,
Männer der oben bezeichneten Art unter uns zu wiſſen, Män-
ner', die, wenn auch jüdiſchen Urſprungs, ſich einen wohlbegrün-
deten Ruf in der civiliſirten Welt erworben haben. Jch nenne
nur Jacobi, den größten Mathematiker unſerer Zeit, Ries, einen
ausgezeichneten Phyſiker, Meyerbeer und Mendelsſohn, deren Com
poſitionen weit über Europa hinaus ertönen. Jn den Familien
der Letztgenannten finden wir in früherer Zeit einen hervorragen-
den Philoſophen, in neuerer Zeit Beiſpiele edler Wohlthätigkeit
und hoher Vaterlandsliebe in den verhängnißvollen Jahren 1813,
1814 und 1815; endlich ein poetiſches Talent, das nur zu früh
die irdiſche Laufbahn beſchloß. Kunſt und Wiſſenſchaft kennen
nicht die engen Gränzen des eigenen Vaterlandes, kennen nicht
die hemmenden Schranken ſitörender Religions Anſichten. Wer
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ſich auf jenem Felde durch eigene Kraft einen anerkannten Na
men ſchafft, der kann ſicher ſein, überall eine günſtige Aufnahme
zu finden. Jch hege die höchſte Achtung vor jedem wahrhaften
Talente, darum wünſche ich auch talentvolle Juden unſerem
Lande erhalten zu ſehen, gleichviel ob auf dem Katheder, in den
Hörſälen der Univerſitäten oder in den der Kunſt geweihten Hal
len. Jch wünſche ihnen jede Begünſtigung in ihren äußeren
Verhältniſſen und wollte darum meine Bitte an die hohe Kurie
richten, ſie möge dem Antrage der Majorität in der Abtheilung
ihre Zuſtimmung ertheilen da indeß der Herr Miniſter erklärt,
daß dieſem Antrage Bedenken entgegenſtänden, ſo kann ich nur
die Bitte an ihn richten, dieſe Bedenken nach Möglichkeit zu be
ſeitigen und den ausgeſprochenen Anſichten für die Folge zu ge
nügen.

Graf Dyhrn: Daß ich nicht nur mit dem Vorſchlage der
Kommiſſion übereinſtimme, ſondern über den Vorſchlag noch hin
ausgehen möchte, darf ich nach meiner geſtrigen Abſtimmung und
nach dem, was ich geſtern ausgeſprochen habe, wohl nicht erſt be
fürworten. Jch nehme mir die Freiheit, mir einige Belehrungen
von Sr. Excellenz nach den Worten, die wir gehört haben, aus
zubitten. Allerdings ſind unſere Univerſitäten organiſch gegliederte
Corporationen aber ich glaube, daß ſie eben zu ihrem Ruhme
über die Baſis hinausgegangen ſind, auf der ſie im Mittelalter
errichtet worden ſind. Und ſo ſehr ich auch das große Volk, deſ
ſen Univerſitäten hier erwähnt wurden verehre und, ſeit ich einen
Begriff von Geſchichte habe, es als den älteſten Sohn der Frei-
heit immer verehrt habe, ſo muß ich doch geſtehen daß es von
jeher mein ſchönſtes Bewußtſein, ja mein Stolz als Deutſcher und
Preuße war, daß wir etwas haben, was jenes Volk nicht hat.
Unſere Univerſitäten überragen nach meiner Anſicht die engliſchen
ſo hoch, wie manche andere Einrichtung in England vielleicht un
ſere Einrichtung überragt. Das bleibe unſer Stolz, und wir dür
fen es ausſprechen, daß dieſe Thatſache der Grund iſt, warum
man bei keinem anderen Volke ſo viele wahrhaft gebildete Men
ſchen findet, als bei uns. Jch ſage: Menſchen; denn es kann
ſehr viel gebildete Engländer, Franzoſen, Deutſche geben, aber die
echtmenſchliche Bildung iſt nirgends ſo verbreitet, ſo tief begründet,
als in Deutſchland. Und wem verdanken wir das? Meine Her-
ren! Das verdanken wir unſeren Univerſitäten, das verdanken
wir dem Umſtande, daß unſere Univerſitäten nicht ein ſo allgemei-
nes Landes-Jnſtitut geworden ſind, wie in Frankreich, daß aber
auch unſere Univerſitäten nicht ſolche beſchränkte Corporationen ge
blieben ſind, als in England, ſondern daß die Univerſität bei uns
wirklich die universitas litterarum geworden iſt. Das iſt unſer
Stolz, und namentlich wir Preußen können eben darauf ſehr ſtolz
ſein denn unſere Könige haben dieſe Univerſität als das ſchönſte
Kleinod ihrer Krone erkannt. Darum haben ſie ſich eben dieſes
gebildete Volk erzogen Se. Majeſtät Selbſt hat die Freude und
den Stolz, der Beherrſcher dieſes gebildeten Volkes zu ſein, in
echt Königlichen Worten anerkannt. Wir aber ſind einig, daß
wir in jeder Minute gern die Pflicht erfüllen werden, unſeren
Herrſchern zu zeigen daß ſie nicht umſonſt Jahrhunderte lang
dieſe ſchönen Univerſitäten erhalten haben. Jch muß nun geſte-
hen, ich ſehe nicht ein, wie man irgend Jemand von dieſer Uni
verſität ausſchließen will, und das Geſetz ſelbſt thut dies auch kei-
nesweges, ſondern verſchließt ihnen allein die höchſten Aemter der
Univerſität. Kommt es nun aber auf das Lehren, auf das Bil-
den auf der Univerſität, wie geſagt worden iſt, beſonders an, ſo,
glaube ich, kann ein Privat-Dozent eben ſo viel wirken oder, wenn
Sie lieber wollen, eben ſo viel ſchaden, als ein Professor ordi-
narius. Jch habe in meiner vierjährigen Studienzeit hier zu
Berlin den Saal manches Professoris ordinarii leer geſehen,
und ich habe den Sigl des eben zum Chriſtenthum übergetretenen
Privat Dozenten Ganz nie leer, ſondern gewöhnlich ſo voll geſe

hen, daß ein Theil der Zuhörer zum Fenſter hineinſehen mußte,
wenn es die Witterung erlaubte. Was nun den Ausſpruch Sr.
Excellenz anbetrifft, daß es eine Klauſel ſein würde, wenn man
ihnen die Aemter des Rektorats und Dekanats verſchlöſſe und er
ſie darum gar nicht erſt zu ordentlichen Profeſſoren ernennen wolle,
ſo ſcheint mir das ſo viel zu ſein, daß man eine ſtrengere Klau-
ſel will, um eine laxere Klauſel auszuſchließen. Nach meiner An-
ſicht braucht die Ausſchließung vom Rektorat und Dekanat in dem
Geſetze nicht ausgeſprochen zu werden. Sowohl der Rektor als
der Oekan werden von dem Senate gewählt. Wenn wir nun
auch den Juden die Berechtigung geben, ordentliche Profeſſoren
zu werden, ſo hängt es noch immer von ihren Kollegen ab, ob
ſie Oekane, ob ſie Rektoren werden können, und wenn uns nun
eben geſagt wurde, daß der Senat der Univerſität Königsberg
bei der Reviſion der Statuten die Juden ausgeſchloſſen hatte,
ſo glaube ich, daß wir um ſo weniger Furcht haben dürfen, daß
ſie auf irgend einer anderen Univerſität zu Rektoren oder in den
Senat gewählt werden dürften, da ich gern eingeſtehe, daß in
Königsberg gewiß jede Anſicht auch im Senate vertreten iſt. Die
Rektoren haben übrigens exekutive Gewalt, alſo würden wir nach
der geſtrigen Abſtimmung ihnen dieſes Amt heute nicht mehr zu
ſprechen können ich ſehe aber nicht ein, warum ihnen dadurch die
ordentlichen Lehrſtühle verſchloſſen ſein ſollen.

Fürſt Lynar: Der Geſetz Entwurf hat ohne Zweifel die
wohlwollende Abſicht, die Juden auf eine höhere Bildungsſtufe zu
ſtellen, und in der That ſind viele dieſer Abkömmlinge Abraham's
bereits auf die höchſte Bildungsſtufe getreten. Mein verehrter
Freund und Kollege aus der Mark hat auf eine große Anzahl
ausgezeichneter Perſönlichkeiten aus dieſem Volksſtamm aufmerkſam
gemacht, Namen, denen auch ich die höchſte Achtung zolle, und
welchen ich noch viele andere hinzufügen könnte. Ja, es hat ge
wiß ſchon in früherer Zeit unter den Juden ſo ausgezeichnete
Männer gegeben, es giebt deren noch gegenwärtig viele, und es
werden ſich auch in Zukunft unter dieſem geiſtvollen Volks
ſtamme dergleichen finden, welche die Zierde einer jeden Hochſchule
geweſen oder noch ſein würden, und ich wünſchte daher, derglei
chen hervorragende Kapazitäten für die Wiſſenſchaft zu gewinnen.

Jch halte es ferner für eine gewiſſe Jnkonſequenz und Härte,
wenn man einerſeits alles anwendet, um die Juden auf eine hö
here Bildungsſtufe zu ſtellen, wenn man ſich überzeugt, daß die
ſer Zweck zum Theil erreicht iſt, und man andererſeits den Juden
die Mittel abſchneidet, das ſo mühſam geiſtig Erworbene in An
wendung zu bringen, wenn man ſie zwingt, den zuſammengebrach-
ten Schatz ihrer Wiſſenſchaft in ſteriler Abgeſchloſſenheit zu bewah
ren, und ihnen nicht mit der den Chriſten gebotenen Freiheit die
Wege eröffnet, jene Schätze zum Gemeingut zu machen.

Jch ſchließe mich daher der Majorität der Abtheilung vollſtän
dig an.

Graf York: Nicht allein die Könige aus dem Hauſe Ho-
henzollern, ſondern alle Fürſten dieſes Hauſes haben von jeher
mit hohem Sinne die geiſtige Bildung als das unſchätzbarſte Kleinod
ihres Volkes angeſehen. Es iſt dies kaum nöthig, zu erwähnen,
denn es iſt Jhnen Allen wohl bekannt. Dieſe Fürſten haben es
aber auf die geiſtige, nicht allein geiſtliche Bildung abgeſehen je
höher ſie den Werth der den Geiſt bildenden Anſtalten ſtellten,
deſto geiſtig freier wurden ſie hingeſtellt. Wenn nun der Herr
Kultus Miniſter uns England als Beiſpiel angeführt hat, ſo
möchte ich nicht wünſchen, daß man dieſem Beiſpiele folge denn
es herrſcht in England in dieſer Beziehung eine geiſtige Knecht-
ſchaft, von der wir uns frei gehalten haben. Das liegt, mei-
nes Erachtens, darin, daß man die Univerſitäten von der hohen
Stufe, die ſie einnehmen ſollen, herabgeſetzt und ſie in England
zu Dienerinnen beſtimmter konfeſſioneller Anſichten
gemacht hat. Je mehr wir dieſen Boden einnehmen, deſto mehr



wird der Wirkungskreis der Univerſität als einer allgemein alle
Konfeſſionen erziehenden Anſtalt verloren gehen. Wir müſſen auch
anerkennen, daß gerade in Preußen im entgegengeſetzten Sinne ge-
handelt worden iſt. Jch erlaube mir das Beiſpiel anzuführen, deſſen
ich bei der Berathung dieſes Gegenſtandes in der Kommiſſion ſchon
gedachte. Als Fichte verfolgt wurde als Jrrlehrer, als Gefähr-
licher, da war gerade unſer hochſeliger König derjenige, der ihn an
die neubegründete Univerſität Berlin berief und ihm das Recht

verlieh, zu lehren was er wollte. Welche Folgen dieſe Lehren ge
habt haben, welch' eine Wirkung, davon iſt der Beweis die hohe
Bildung, deren wir uns in Preußen erfreuen, und auf die wir
ſtolz ſein können. Alle, die nachher an der hieſigen Univerſität
lehrten, alle berühmten Namen Hegel und ich ſchließe den
noch hier lebenden und lehrenden Schelling nicht aus, ſondern aus
drücklich mit ein ſind Nachfolger und weitere Entwickeler Fich
teſcher Lehre und in gewiſſem geiſtigen Sinne Univerſitätslehrer
geweſen aber nicht in dem Sinne, wie in England, wo die Uni-
verſität nur einer beſtimmten Richtung einer Kirche gedient hat.
Ich bin überzeugt, daß auch nur in dem Sinne die Univerſität
den Zweck erfüllen kann, den ſie zu erreichen ſich zur Aufgabe ſtel-
len muß. Wenn nun in Preußen die Statuten der meiſten Uni-
verſitäten, trotz der von mir für ſie vindizirten geiſtigen Freiheit, dem
entgegenſtehen, ſo hat dies ſeinen wahren Grund darin, daß ſie
zu einer Zeit begründet wurden, in der die Menſchen noch nicht
zu einer vollkommenen Geiſtesfreiheit gelangt waren. Als aber
des hochſeligen Königs Majeſtät hier in Berlin eine neue Uni-
verſität gründete, geſtand er, ohne Rückſicht auf die Religion,
einem Jeden der geiſtig ebenbürtig iſt, das Recht zu, an ihr zu
lehren, und ich muß im Gegenſatz gegen die Meinung des König-
lichen Herrn Kommiſſars behaupten, daß die Worte, welche im Ge-
ſetze ſtehen, „ſich geſchickt machen nichts Anderes heißen als
den Beweis ſeiner geiſtigen Tüchtigkeit und Fähigkeit darzuthun,
daß der Ausdruck uüberhaupt nicht nur fur die Juden berechnet
war, ſondern eine ganz allgemeine Bedeutung hat, nämlich daß
jeder Jude wie jeder Chriſt zu einem ſolchen Amte ſich geſchickt
gemacht haben, d. h. ſeine Praſtanda präſtirt haben muß. Da-
mit iſt alſo nichts Anderes ausgeſprochen, als daß er dieſe Ver-
pflichtung erfullen ſoll und er frei iſt von jedem konfeſſionellen
Zwange. Wenn angefuhrt worden iſt, daß die Univerſität ein or-
ganiſches Ganze ſein ſoll, ſo gebe ich dies gern und vollſtändig
zu aber wenn ſie es ſein ſoll, ſo muß ſie die Fähigkeit haben,
alle geiſtigen Notabilitäten in ſich aufnehmen zu konnen. Oder
wäre es denkbar, um den ausgezeichneten Namen die ein ver
ehrtes Mitglied an meiner Linken genannt hat, noch einen und
den hellleuchtendſten anzuſchließen, oder ware es denkbar, daß
Spinoza nicht an einer preußiſchen Univerſität Philoſophie lehren
könnte, weil er ein Jude ware? Jch glaube, daß ich dieſen
Namen nur zu nennen brauche, um der hohen Kurie und des
Herrn Kultus Miniſters Zuſtimmung ſelbſt gewiß zu ſein, daß
dies geradehin undenkbar ware. Dieſe Univerſität, die nach der
Anſicht des Gouvernements und nach meiner eigenen ein orga-
niſches Ganze ſein ſoll, muß auch die Fahigkeit haben, in ſich
ein Leben zu entwickeln, und damit ſie dieſe habe muß ſie nicht
äußerlich beſchränkt ſein in der Aufnahme ihrer Mitglieder durch

irgend konfeſſionelle Gründe. Daß auch auf preußiſchen Univerſi
taäten man es ſo angeſehen hat, davon liegt mir der Beweis vor,
weil ohne Aufhebung der Statuten, nachdem das Geſetz von 1812
erſchienen war, an Univerſitäten, die nicht von dem chriſtlichen
Bekenntniſſe abſtrahiren, wie die hieſige, Juden akademiſche Leh-
rer geworden ſind.
verſität, der Fall zweimal, wenn ich nicht irre, ſogar dreimal
vorgekommen. Zwei dieſer Lehrer ſind, wenn ich nicht irre, ſpä-
ter zum Chriſtenthum übergetreten. Der dritte, ein noch in
Breslau lebender angeſehener Arzt, hat ſich von der akademiſchen

Es iſt in Breslau, einer paritätiſchen Uni
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Wirkſamkeit zuruckgezogen, als nachher das Geſetz erſchien, wel
ches es ihm unmöglich machte, höhere akademiſche Wurden zu
erlangen. Wenn nach dem bereits gefaßten Beſchluſſe der hohen
Kurie die Juden von den hoöchſten akademiſchen Wuürden wie
das Rektorat, ausgeſchloſſen ſind und ausgeſchloſſen bleiben müſ-
ſen, ſo iſt dies, nachdem dieſer Beſchluß feſtſteht, nicht zu än
dern, und ich muß dies anerkennen, ſo ſehr ich es bedaure.

Die Herren Kurie berieth ſich darauf ber die zu er
theilende Berechtigung der Juden zu den Schulämtern.
Die Abtheilung hatte vorgeſchlagen, die Juden, abweichend
vom Geſetzentwurf, als Lehrer bei Gymnaſien, Progymna-
ſien, höhern Buürgerſchulen und Gewerbeſchulen fur anſtel-
lungsfähig zu erklären, ſie dagegen vom Direktoriat aus-
zuſchließen und bei Elementarſchulen nur auf die rein juüdi-
ſchen zu beſchränken. Die Kurie beſchloß, den Juden den
Zutritt zu allen Gymnaſien, Progymnaſien und Realſchu-
len zu verſagen, dagegen zu den Lehrämtern auf Gewerbe-
und Handlungsſchulen zu geſtatten. Es geſchah beides wie
der aus Ruückſicht auf die Chriſtlichkeit und auf das chriſt-
liche Prinzip. Ueber dieſes Prinzip, hinſichtlich der Gym-
Se ſprach der Miniſter Eichhorn folgende merkwurdige

orte
Die Gymnagſien, die wir haben, ſind meiſtens Stiftungen

aus einer älteren Zeit her. Wenige ſind erſt in neuerer Zeit
gegründet worden. Diejenigen Gymnaſien, die auf alten Stif-
tungen beruhen, haben weſentlich den Charakter behalten, den
ſie ſtiftungsmäßig haben ſollen. Jm Allgemeinen war dieſer
Charakter ein durchaus chriſtlicher. Manche Gymnaſien, die
auf ſpeziellen urkundlichen Stiftungen beruhen, haben dieſen
Charakter buchſtäblich vorgeſchrieben erhalten. Andere Gymna-
ſien, deren chriſtlicher Charakter nicht ausdrücklich durch die
Stiftungsurkunde vorgeſchrieben war, traten doch unter Voraus-
ſetzung derſelben, wie die Zeit und der Ort der Gründung ſie
natürlich machten, ins Leben. Bei Gymngſien, die gegründet
worden ſind in einem rein katholiſchen Lande, iſt die Voraus-
ſetzung geweſen und faktiſch iſt es auch ſo gehalten worden,
daß katholiſche Lehrer dabei angeſtellt wurden. Wo ein Gym-
naſium gegründet worden iſt in einer evangeliſchen Bevölkerung,
da hat man auch, entweder in Erfüllung ſtiftungsmäßiger Vor-
ſchrift, oder den Vorausſetzungen zur Zeit der Gründung ſich
anſchließend, darauf Bedacht genommen, dem Gymnaſium den
Charakter der evangeliſchen Konfeſſion zu geben. Dieſes Ver
hältniß hat ſich faktiſch weſentlich fortgeſetzt. Jn der Regel ha
ben ſich bei katholiſchen Gymnaſien keine evangeliſchen, und
umgekehrt bei evangeliſchen Gymnaſien keine katholiſchen Lehrer
gemeldet. Die die Aufſicht führende Unterrichts Behörde hatte
ſtets auf die Stimmung der Aeltern, deren Kinder die Gym-
naſien beſuchen Rückſicht genommen. Wenn früher katholiſche
Gymngſien ausſchließend von Katholiken und evangeliſche in glei-
cher Weiſe von evangeliſchen Konfeſſions Verwandten beſucht
wurden ſo hat ſich dies in neuerer Zeit vielfach geändert. Wo
ausſchließlich in einem Ort die Bevölkerung katholiſch oder
evangeliſch iſt, da hat die Frage wenig Bedeutung: Soll in dem
Zuſtande der Gymngſien eine Aenderung eintreten Ohne ein
Bedürfniß hat man natürlich unterlaſſen, ex oflicio eine Aen
derung einzuleiten. An anderen Orten haben ſich katholiſche
und evangeliſche Gymnaſien neben einander gebildet, und zwar
in der Art daß wohl der Direktor, aber nicht gerade die übri-
gen Lehrer, ausſchließend der einen Konfeſſion angehören. Ueber-
all beſtand völlige Freiheit, welches Gymnaſium man beſuchen
wollte.

Wenn ich alſo Alles zuſammenfaſſe, ſo ſteht die Sache ſo:
Wo ſtiftungsgemäß ein Gymnaſium einen beſtimmten Charak-
ter haben ſoll, iſt dieſer Charakter feſtgehalten worden weil
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man ſich keine willkürliche Abänderung des Willens des Stif
ters erlauben zu dürfen glaubte. Jn neuerer Zeit hat man
überall, wo ein freundliches Verhältniß in einer gemiſchten
Bevölkerung ſich kundgab, dieſes Verhältniß eben ſo beachtet,
um ohne gezwungene Feſthaltung eines Unterſchiedes der Kon
feſſionen, katholiſche Lehrer bei evangeliſchen, als evangeliſche
Lehrer bei katholiſchen Gymnaſien anzuſtellen, als man ver
mieden hat, durch ein voreiliges einſeitiges Eingreifen das
freundliche Verhältniß zu ſtören. Der chriſtliche Charakter
der Gymnaſien überhaupt iſt aber fortwährend bis auf die
neueſte Zeit feſtgehalten. Hat man unter den chriſtlichen Gym
naſien die konfeſſionelle Richtung durch poſitive Eingriffe nicht
geſtört, ſo hat man von der anderen Seite, wo eine Geneigt-
heit ſich zeigte, von der konfeſſionellen Sonderung abzugehen,
dieſe Richtung ſtets begünſtigt, ſtatt zu hemmen.

Schließlich lehnte die Kurie den Antrag auf Errichtung
eines beſondern Lehrſtuhles fur jüdiſche Theologie auf ir-
gend einer Univerſität ab.

Die Kurie ſtimmte den Beſtimmungen des Entwurfs
darin bei, daß die Juden von allen ſtändiſchen Rechten
ausgeſchloſſen ſind, und genehmigte die Paragraphen 37 39
uüber Gewerbsbetrieb im Umherziehen, uüber Familien Na-
men und Zeugeneid. Die Verhandlüng wurde vertagt.

Die Stände- Kurie beſchäftigte ſich im Beginne ih-
rer Sitzung am 18. Juni mit einem Amendement Hanſe-
manns. Jn der vorausgegangenen Sitzung hatte die Ver-
ſammlung mit der Majorität von 1 Stimme den Juden
alle ſtändiſchen Rechte abgeſprochen. Das Amendement
wollte den Juden das aktive ſtändiſche Wahlrecht beilegen.
Es wurde nach einer lebhaften Debatte von 249 gegen 191
Stimmen abgelehnt. Alsdann ging man zu den übrigen
Theilen deſſelben 35. Paragraphen uber, und lehnte die
beiden Fragen: Soll den Juden geſtattet ſein, die Kri-
minal- und Civilgerichtsbarkeit unter denſelben Umſtanden,
wie dies den Chriſten zugeſtanden iſt, und in Perſon die
polizeiliche Gerichtsbarkeit und Verwaltung auszuüben
ab, dagegen geſtand ihnen die Kurie die Wahl des Juſti-
tiarius und des Polizeiverwalters zu, und genehmigte, daß,
wo der Gutsherrſchaft eine Aufſicht uber eine Kommunal-
verwaltung zuſteht, ſolche auch dem Juden zuſtehen ſolle.
Jn Betreff der Wahl eines Pfarrers, wenn eine ſolche
während der Beſitzzeit eines Juden ſtattfinden ſollte, ſchlug
die begutachtende Abtheilung vor daß die Wahl des Pfar-
rers alsdann der Kirchengemeinde zuſtehen ſolle. Dieſem
Vorſchlage trat die Kurie mit 238 gegen 146 Stimmen bei.

An die Stelle des H. 37 ſetzte die Kurie die Beſtim-
mung: Jn Betreff des Gewerbebetriebs unterliegen die
Juden keinen andern Beſchränkungen als die Chriſten

Die folgenden J. 38 39 wurden unverändert ange-
nommen. Eine weitlaääufige Debatte griff uüber die Ehen der
Juden Platz und mit uberwiegender Majorität genehmigte
die Kurie, daß fur die Juden die Civilehe eingeführt und
insbeſondere die fur die chriſtlichen Diſſidenten erlaſſene Ver
ordnung vom 30. März d. J. hierauf fur geltend erklärt
werde.

Einen eigenthumlichen Charakter nahm die Eroörterung
der Frage an, ob Juden eine Miſchehe mit Chriſten ein-
gehen konnten. Man fuührte die landrechtlichen Beſtim
mungen und dagegen einen Fall an, der ſich erſt ganz kurz
lich in Königsberg zugetragen hat. Dort hat nämlich das
Kultus Miniſterium eine juüdiſch- chriſtliche Miſchehe, die
unter der Sanktion der kirchlichen Geſetze im Auslande
geſchloſſen worden iſt, aufgelöſt und darüber einen Prozeß

eingeleitet. Die Kurie nahm nun die Frage auf, Se. Ma
jeſtät den König um die Zulaſſung der Ehe zwiſchen Juden
und Chriſten zu bitten. Die Diskuſſion über dieſes Thema
eröffnete der Abg. v. Auerswald mit folgenden Worten:

Jch muß mir, bevor ich mich zur Abſtimmung fähig halte,
eine Frage an den Herrn Regierungs-Kommiſſar zu richten er
lauben, nämlich, auf welcher Beſtimmung es beruht, wenn in
den fraglichen Angelegenheiten anders als nach der Feſtſetzung
des Allgemeinen Landrechtes verfahren wird; denn erſt wenn
wir wiſſen, ob Beſtimmungen der Att vorhanden ſind, und wir
dieſelben kennen, kann es ſich darum handeln, Anträge auf Ab
änderung zu machen aber das Landrecht beſagt: ((Lieſt eine
Stelle des Allg. Landrechts.) Es muß alſo erklärt werden, ob
und aus welchen Gründen dieſer Vorſchrift, welche Ausdeh-
nung in der Art gegeben wird, daß Perſonen, die ſich den
chriſtlichen Ehegeſetzen unterworfen haben, gehindert werden kön-
nen in den Stand der Ehe zu treten, oder deren Ehe getrennt
werden kann. Es iſt ein Fall angeführt worden von Perſonen,
die in einem fremden, aber chriſtlichen Lande getraut waren,
und deren Ehe hier getrennt wird; ich muß annehmen, daß
Perſonen, die in einem chriſtlichen Lande nach chriſtlichem Ge
brauch getraut ſind, den chriſtlichen Geſetzen ſich zu unterwer
fen ſich nicht verhindert gefunden haben; ich glaube, es müß-
ten beſtimmte Jndizien vom Gegentheile vorliegen, wenn man
dies annehmen und in Folge der Beſtimmungen des Landrech-
tes ſolche Ehen trennen wollte. Es iſt aber nothwendig, zu
erfahren ob wirklich Beſtimmungen exiſtiren, durch welche die
Behörden dazu berechtigt waren, oder ob es nur in der indivi-
duellen Anſicht der Behörden gelegen hat, wenn die landrecht-
lichen Beſtimmungen in einem weiteren Umfange ausgelegt ſind,
als dem urſprünglichen Sinne derſelben entſprechend ſcheint.

Jch muß dabei bemerken, daß auch ich bei der vorigen Fra
ge gewünſcht hätte, die Sache wäre nicht erörtert worden, weil
ich, obgleich ich nicht Katholik bin, und alſo nach den Vor
ſchriften der Kirche für mich die Ehe kein Sakrament iſt, ich
ſie doch als ſolches in der inneren Ueberzeugung des Menſchen,
des Chriſten in dem Grade begründet finde, daß ich, ohne mit
dieſem Ausdruck etwas Verletzendes ſagen zu wollen, jede durch
das Geſetz nicht gebotene Einmiſchung in dieſelbe, in dies hei-
ligſte, perſönlichſte Verhältniß mündiger Menſchen für einen
Frevel gegen die Würde des Menſchen, gegen die Religion ſelbſt
halte. (Von einigen Seiten Bravoruf.) So gewiß ich es nach
meinem perſönlichen Standpunkte für unbegreiflich halte, wenn
Perſonen in dieſes Verhältniß treten, die nicht in ihrem Glau-
ben übereinſtimmen, ſo muß das Urtheil darüber den Perſonen
doch allein überlaſſen werden es muß das Urtheil über derglei-
chen ſonſt geſetzlich eingegangene Verhältniſſe in Beziehung auf
Religion und Sittlichkeit dem allein verbleiben, der die Herzen
und die Nieren prüft. Jch muß daher den Herrn Kommiſſar
des Miniſteriums um Aufklärung über die jetzt beſtehenden Be
ſtimmungen bitten und fragen, ob und nach welchen Beſtim
mungen ein Verfahren der angeführten Art, welches bis jetzt
als unbeſtrittenes Faktum daſteht, für gerechtfertigt zu achten iſt.

Der Kommiſſar Bruggemann erklaärte, daß er dar-
uüber nicht inſtruirt ſei, daß er auch uüber den ſpeciellen
Königsberger Fall keine amtliche Kenntniß beſitze. Er werde
aber die Sache dem Unterrichtsminiſter vortragen und das
Erforderliche ſpäter mittheilen. Dagegen machte der Ab-
theilungsreferent Burgermeiſter Sperling bemerklich, daß
alle dieſe Angelegenheiten, namentlich der Königsberger Fall,
in Gegenwart und unter Theilnahme des Kommiſſars in
der Abtheilung behandelt worden und der Abg. v. Sau-
cken Julienfelde führte an, daß derſelbe Kommiſſar
Bruggemann in der Abtheilung erklärt habe, es ſei von



Rechts wegen auf Nichtanerkennung der Ehe in Königsberg
angetragen worden. Der Kommiſſar erwiderte: „Heute
kann man noch nicht ſagen, daß dieſe Ehe rechtlich ge-
trennt worden ſei, weil mir gänzlich unbekannt iſt, daß
die Trennung vom Gericht ausgeſprochen worden ware“.
Dem entgegnete Referent Sperling:

Das definitive richterliche Urtheil iſt zwar noch nicht er
gangen, aber auf Verfügung des Miniſteriums iſt der Ehe
Prokurator zur Klage geſchritten. Die Sache iſt alſo im Gan
ge, (Zeichen der Ueberraſchung.) ſogar das erſte Erkenntniß
publizirt, nur, wie geſagt, noch nicht rechtskräftig. Wie es
ausgefallen, weiß ich nicht jedenfalls geht aber daraus hervor,
daß das Gouvernement der Anſicht iſt, daß die Ehe zwiſchen
Juden und Chriſten nach den beſtehenden Geſetzen nicht ſtatt
haft ſei. Es iſt dies, wie ich gehört habe, von Sr. Majeſtät
dem Könige Allerhöchſtſelbſt ausgeſprochen worden da der eine
Theil dieſer Eheleute ſich an Se. Majeſtät gewendet hatte. Jch
glaube alſo daß wir durchaus nicht voreilig handeln, wenn
wir eine Bitte an Se. Majeſtät richten. Um den Bedenken
abzuhelfen, welche ſtattfinden, möchte ich allenfalls den Zuſatz
zum Antrage der Abtheilung vorſchlagen: Wenn es nach den
bisherigen Geſetzen nicht ſtatthaft ſein ſollte.

Andere Stimmen verſicherten mit Beſtimmtheit, in er-
ſter Jnſtanz ſei die Ehe wirklich fur ungiltig erklärt wor-
den. Darauf kam die Frage mit Namensaufruf zur Ab-
ſtimmung: ſoll zwiſchen Juden und Chriſten die
Civilehe zugelaſſen werden?“ und ſie wurde von
281 gegen 142 Stimmen angenommen. Von den
Deputirten aus der Provinz Sachſen ſtimmten fur die ge
miſchte Civilehe: Bertram, v. Bodenhauſen, v. By-
la, Coqui, Diethold, Gier, BGieſe, v. Guſtedt,
Hartmann, Keferſtein, Lindner, Michaelis, Muüül-
ler, Ramsthal, Raſch, Schilling, Schneider,
Schulze, Uthemann und Zeiſing.

Bei dem folgenden H. 41 ſchlug die Abtheilung vor und
die Kurie genehmigte, daß der erſte Paſſus im Entwurfe
durch die F. 17 18 des Edikts von 1812 erſetzt wurde.
Alles Uebrige bis 43 wurde unverändert angenommen.

Der zweite Haupttheil des Judengeſetzes bezieht ſich
allein auf die Juden in der Provinz Poſen.
geht von dem Geſichtspunkte aus, daß die Juden in Po-
ſen tiefer ſtehen, als in den andern Provinzen. Er ſetzt
daher Beſchränkungen feſt und trennt die ganze Provinz
von den uübrigen Landestheilen. Dieſe Abſperrung und
Rechtéverweigerung ſieht die Regierung als ein Mittel an,
die Juden zu erheben und zur vollſtändigen Gleichſtellung
mit den Chriſten reif zu machen. Die Poſener Juden ſelbſt
werden in naturaliſirte und nicht naturaliſirte eingetheilt.
Der Rechtszuſtand der letztern iſt kein beneidenswerther.
Sie erhalten Certifikate der Regierung als einziges Beweis-
mittel dafur, daß ſie dem Staate angehören. Uebrigens
werden ſie wie Unmundige behandelt, dürfen nicht vor 24
Jahren heirathen und auch dann nicht ohne ausdruckliche
Genehmigung der Behoörde; ſie duürfen ſich nicht auf dem
Lande aufhalten und ſind in den Städten vom Buürger-
rechte ausgeſchloſſen. Um naturaliſirt zu werden ſind fur
den Juden erforderlich: feſter Wohnſitz im Poſenſchen, Un-
beſcholtenheit, ausſchließlicher Gebrauch der deutſchen Spra-
che in allen ſchriftlichen und amtlichen Verhandlungen, Rech-
nungen und Buchfuührungen und Annahme eines beſtimm
ten Familiennamens. Außer dieſen allgemeinen Voraus-
ſetzungen müſſen die Juden, um der Naturaliſation theil
haft zu werden, nachweiſen, daß ſie ſich einer Wiſſenſchaft
oder Kunſt gewidmet und davon ihren Unterhalt haben,

Der Entwurf

daß ſie ein ländliches Grundſtück als Eigenthum bewirth-
ſchaften ein ſtädtiſches Gewerbe betreiben, ein ſtädtiſches
Grundſtück von wenigſtens 2000 Thlr. an Werth ſchulden-
frei und eigenthumlich, oder 5000 Thlr. Kapitalvermoöoögen
beſitzen, oder daß ſie im Heere gedient und mit guten Fuüh-
rungsatteſten entlaſſen ſind. Die Erfuüllung einer dieſer Be
dingungen berechtigt zur Naturaliſation. Es konnte nicht
anders erwartet werden, daß die Stände- Kurie ſich ent-
ſchieden gegen dieſe vollſtändige Abſchränkung der Provinz
und gegen dieſes Ausnahmegeſetz ausſprach. Wir geben
das Gutachten der Abtheilung und nur eine Rede der Geg-
ner des Geſetzentwurfs. Das Gutachten lautet:

Das Gouvernement erkennt es in der Denftſchrift ſelbſt an,
daß die Verordnung vom 1. Juni 1833 auf die Haltung der Ju
den im Großherzogthume ſehr wohlthätig eingewirkt, die Zahl de
rer, welche ſich nützlichen Handwerken, der Fabrication und dem
ſtehenden Handel zugewendet, erheblich ſich vergrößert hat, die
äußere Sitte unter denſelben um Vieles würdiger, die weltliche
Erziehung der Kinder beſſer und das Beſtreben die nationale Ei
genthümlichkeit abzulegen, ſichtbarer geworden iſt. Jndeß nichts
deſto weniger beabſichtigt daſſelbe in dem Geſetz Entwurfe die
weſentlichſten Beſchränkungen, denen die Juden bisher unterwor-
fen geweſen, ferner fortbeſtehen zu laſſen weil es annimmt, daß
alle jene vortheilhaften Erſcheinungen in den Beſchränkungen ihren
Grund haben, welchen die Juden durch die Verordnung vom
1. Juni 1833 unterworfen ſind. Wie dieſe, Anſicht aber. ſchon in
einem Punkte durch die amrlichen Berichte der Regierungen zu
Bromberg und Poſen, Jnhalts derer die Vereinigung der Juden
zu bürgerlichen korporativen Verbänden nachtheilig auf ſie einge
wirkt hat, geradehin widerlegt wird, ſo kann man wohl mit
gutem Grunde annehmen, daß ſie überhaupt auf einem Trug-
ſchluſſe beruht, daß die wohlthätigen Folgen mehrgedachter Verord-
nung, ſo weit ſie in die Erſcheinung getreten nicht den Beſchrän
kungen, welche die gedachte Verordnung mit ſich geführt, ſondern
vielmehr allein der freieren Bewegung, welche darin den Juden
im bürgerlichen Leben eingeräumt iſt, und den Verordnungen zu
zuſchreiben iſt, welche in den Juden ein gewiſſes Selbſtgefühl und
Liebe zum Vaterlande zu erwecken geeignet waren. Dafür ſpricht
die Erfahrung, daß, wie überhaupt die Civiliſation der Staats-
bürger mit der Freiſinnigkeit der Geſetzgebung Hand in Hand geht,
auch die Juden da auf einer allgemein höheren Bildungsſtufe ſte
hen, wo ſie einer humaneren Geſetzgebung ſich erfreuen, und in
denjenigen Landestheilen am wenigſten von ihren chriſtlichen Mit
bürgern ſich unterſcheiden, wo ſie die Geſetzgebung den Letzteren
am nächſten geſtellt hat. Jmmerhin mögen, meinte man, die
Juden in dem Großherzogthum Poſen noch auf einer anderen Bil-
dungsſtufe ſtehen, als die Juden in den anderen Landestheilen,
ſo läßt ſich doch mit Sicherheit annehmen daß ſie auf keiner nie
derern Stufe ſtehen als diejenige war, auf welcher die Juden
der alten Provinzen im Jahre 1812 ſich befanden. So wie dieſe
das Edikt vom 11. März ertragen konnten, werden die Juden des
Großherzogthums Poſen auch für die Verordnung, welche jetzt ema
niren ſoll, reif und ewpfänglich ſein. Bei ſolcher Betrachtung
konnte die Abtheilung nicht die Anſicht gewinnen daß die Juden
im Großherzogthum Poſen ferner noch nach beſonderen Ausnahme
Geſetzen zu behandeln ſeien, dies um ſo weniger, als ſich ein
großer Theil ihrer früher zu dem ehemaligen Herzogthume War-
ſchau mit gehörigen Stammesgenoſſen, deren Wohngebiete den
Regierungsbezirken Frankfurt und Marienwerder zugeſchlagen ſind,
längſt ſich der Wohlthaten der Geſetzgebung der alten Provinzen
erfreuen ohne daß daraus ein Nachtheil für den Staat hervor
gegangen und die Anträge der Provinzialſtände des Großherzog-
thums Berückſichtigung finden müſſen. Dieſelbe ſprach ſich ein
ſtimmig dahin aus:
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daß an Se. Majeſtät den König die Bitte gerichtet werde, die
Beſtimmungen des erſten Abſchnitts dieſes Geſetz Entwurfs, wie
ſolche amendirt werden, auch auf die Juden des Großherzog-
thums Poſen auszudehnen.

Nichtsdeſtoweniger hielt die Abtheilung ſich aber verpflichtet,
über den Jnhalt des Entwurfs eventuell ſich auszuſprechen,
indem ſie dabei von dem Geſichtspunkte ausgehen zu müſſen
glaubte, daß, wenn ſchon die Juden im Großherzogthum Poſen
beſchränkenden Beſtimmungen überhaupt unterworfen ſein ſollen,
es doch darauf ankommen müſſe, wenigſtens diejenigen einzelnen
Beſtimmungen hervorzuheben, welche ihr dem Staats-Jntereſſe wider
ſprechend erſcheinen. Jn dieſer Beziehung mußte ſie nun nament-
lich vor Allem den Wunſch ausſprechen, daß die beſtehenden bür-
gerlichen Corporations Verbände, den Anträgen der Regierungen
zu Poſen und Bromberg gemäß, ſo bald als möglich in ſolche,
welche ſich lediglich auf die Kultus- Angelegenheiten der Juden be
ziehen umgewandelt und dann auch allgemein den bezeichnenden
Namen Synagogen Gemeinden, wie in den anderen Provinzen,
erhalten möchten. Ein Hinderniß für dieſe Umgeſtaltung ſchien
ihr in den Schuldverhältniſſen der jetzigen Judenſchaften nicht ent
halten zu ſein, weil letztere nach Jnhalt der Verordnung vom
1. Juni 1833 lediglich nach den früheren Synagogen Verbänden
gebildet ſind. Nach Vorausſchickung deſſen war bei H. 44 nichts
weiter zu erinnern

Der Abgeordnete v. Brodowski äußerte:
Meine Herren! Jch habe mich bisher bei der Berathung des

Geſetzes jedes Wortes enthalten weil deſſen Gegenſtand mit ſo
vieler Gründlichkeit Beredtſamkeit und Herzlichkeit beleuchtet wor
den iſt, daß ich blos meine innigſte Freude über die herrlichen
Geſinnungen der Humanität, des Fortſchrittes und der Nächſten-
liebe, die ſich von der großen Majorität ausgeſprochen haben aus-
drücken kann. Jch bin überzeugt daß dieſe menſchenfreundlichen
Geſinnungen Anklang finden werden bei den Beſſeren im ganzen
civiliſirten Europa.

Jch habe mich in meinem Amendement den Anträgen der
Abtheilung angeſchloſſen und würde es nicht nöthig haben, zu
vertheidigen wenn ich nicht ſo eben vernommen hätte von einem
Gegner, daß man ein Volk, welches in einer Provinz der Mo
narchie lebt, ausſchließen will von den Geſetzen, welche für die
übrigen Provinzen gelten ſollen. Jch kann überhaupt die Anſicht
nicht theilen, daß ein Ausnahme- Geſetz für eine Provinz, im
Verhältniß zu anderen Provinzen, nützlich oder zweckmäßig ſein
könnte, und ich muß mich um ſo mehr wundern, daß dieſes Aus-
nahme- Geſetz erſchienen iſt, als auf dem poſener Provinzial
Landtage vom Jahre 1845 auf viel größere Fortſchritte Anträge
gemacht worden ſind als ſie den Juden durch den allgemeinen
Geſetz Entwurf zu Theil werden ſollen. Das Großherzogthum
Poſen hat ausdrücklich gebeten, und zwar einſtimmig, Se. Maje-
ſtät den König zu bitten, das Geſetz vom 11. März 1812 auf
ſeine urſprüngliche Beſtimmung wieder zurückzuführen, alſo alle
ſeitdem ergangenen beſchränkenden Beſtimmungen aufzuheben und
das neue Geſetz auf alle Juden, alſo auch auf das Großherzog-
thum Poſen, in Anwendung bringen zu laſſen. Die Provinz
Sachſen hat nicht darum gebeten und dennoch dehnt ſich der
Entwurf auch auf Sachſen aus. Jch kann hierbei meinen tiefen
Schmerz nicht unterdrücken, daß das Großherzogthum Poſen mit
ſo viel Ausnahme Geſetzen überläſtigt wird und mit exceptionellen
beſchränkenden Verordnungen, welches Vergnügen die übrigen ſieben
Provinzen nicht haben, worum dieſelben uns hoffentlich nicht be
neiden. Wenn von mehreren Seiten der Einwand gemacht wor-
den und auch in der Denkſchrift angegeben iſt, daß man für Po-
ſen noch nicht in derſelben Weiſe wirken könne, wie für die an
deren Provinzen der Monarchie, ſo kann ich dieſe Apyſicht nicht
theilen. Unſere Geſchichte lehrt, daß unter freiſinnigen Geſetzen

die ſittliche Bildung des Volkes vorangeſchritten iſt, und wenn
nicht die Geſetzgebung ſeit den letzten 50 Jahren in Polen fort
während ſchwankend und abgeändert worden wäre, ſo würden die
Juden in Poſen auf dieſelbe Bildungsſtufe gelangt ſein, wie jene
in Preußen, wohin doch drei Kreiſe des ehemaligen Herzogthums
Warſchau geſchlagen worden ſind. Jch glaube alſo, wenn bei
der Vereinigung des Großherzogthums Poſen mit der Monarchie
man den Juden dieſer Provinz dieſelben Garantieen gegeben häctte,
wie ſie in dem Edikt vom Jahre 1812 enthalten ſind, ſo wären
die Juden in Poſen zu derſelben Bildungsſtufe gelangt, wie jene.
Man hat ihnen aber damals dies verweigert wozu ich freilich kei-
nen Grund einſehe. Jch ſehe ferner keinen Grund ein warum
heute noch, da wir doch die Ausbildung begünſtigen wollen dem
Streben der Juden nach Fortbildung und nach geiſtiger morali-
ſcher Entwickelung nicht gern die Hand bieten wollen. Wenn ſie
nach achtzehn Jahrhunderten noch immer unter drückenden und
beſchränkenden Geſetzen ſtehen ſo wäre es wohl an der Zeit, die
ſen Druck aufzuheben und nicht noch fernere Jahrhunderte fort-
beſtehen zu laſſen. Die Geſchichte des Landes, dem ich angehöre,
giebt ſeit Jahrhunderten das Zeugniß von der höchſten Toleranz
gegen Andersgläubige. Wenn man den Einwurf gemacht hat,
daß die Juden in Poſen einen beſonderen Stamm bilden und
gleichſam als Fremde zu betrachten ſeien, ſo kann ich dieſe Anſicht
nicht theilen. Urſprünglich ſind ſie nicht aus ihrem Mutterlande
in Polen eingezogen, ſondern aus dem weſtlichen Europa
und vorzugsweiſe aus Deutſchland. Unter der Regierung des
großen Königs Kaſimir hat man ihnen in Polen ſchon im ten
Jahrhundert ein freundliches Aſyl geſtattet, und diejenigen, die
aus anderen Ländern verdrängt wurden, aufgenommen und ihnen
die ganz freie Ausübung ihres Glaubens ſo wie Gleichheit
vor dem Geſetz, verliehen. Jm 16ten Jahrhundert, als das Licht
der Reformation ſich weiter ausbreitete, wurden freilich von ge
wiſſer Seite wieder Ruckſchritte beabſichtigt, wobei aber nicht dem
Volk die Schuld gegeben werden konnte, ſondern auswärtigen Ein
flüſterungen und beſonders gewiſſen heiligen und ſchlauen
Brüdern, die zwar den Namen unſeres Heilandes
auf dem Schilde haben, aber die wahre Chriſtuslehre,
Nächſtenliebe und Licht über die ganze Welt auszubreiten,
nicht ſonderlich übten. Als dieſe dem König Stephan Bathory
die dringendſten Vorſtellungen machten daß er die Ausbreitung
der Juden einſtellen möchte, daß er die Einwanderungen aus
Deutſchland, das Fortbauen anderer als katholiſcher Kirchen und
Schulen nicht geſtatten möchte, indem dadurch der römiſch-katho
liſche Glaube gefährdet werde, damals hat dieſer große König, der
das Licht eben ſo wenig ſcheute, als er das Schwert kräftig gegen
die Feinde ſeines Landes zu führen wußte, erwiedert „Meine
Herren! Das Volk hat mich auf den Thron erhoben, und unter
Gottes Beiſtand iſt mir die Krone aufgeſetzt worden. Gott aber
hat ſich drei Dinge vorenthalten, über die ich nicht zu gebieten
vermag. Dieſe ſind: Aus nichts etwas zu ſchaffen, die Zukunft
und die Gewiſſensfreiheit; ich als König will und darf
alſo nicht über das Gewiſſen der Menſchen herrſchen,
und ich werde keine Beſchränkungen eintreten laſ-
ſen.“ Später haben freilich wieder Reibungen und Bedruckun
gen ſtattgefunden namentlich gegen das Ende des 18ten Jahr-
hunderts. Daß aber auch damals das polniſche Volk deſſenunge
achtet ſtets treu an den toleranten Grundſätzen ſeiner Väter hielt,
das beweiſt das Conſtitutions- Geſetz vom 3. Mai 1791, das ſich
über die Toleranz in folgender Weiſe ausſpricht: „Die herrſchende
Religion ſoll zwar nach wie vor die römiſch-katholiſche bleiben
da uns aber dieſer heilige Glaube Nächſtenliebe gebietet, ſo ſoll
allen Andersgläubigen, ſie mögen zu einer Konfeſſion gehören, zu
welcher ſie wollen, die freie, unbeſchränkte Ausübung ihres Glau-
bens geſtattet und ihnen der Schutz gleicher bürgerlicher Rechte



geſichert werden.“ Leider war dieſes Geſetz nicht von langer Dauer.
Die politiſche Lage der Dinge hatte ſich ſo geſtaltet, daß dieſe
herrlichen Grundſätze nicht zur Geltung kamen. Jch weiß nicht,
ob man die Schuld den Juden oder den Chriſten zuſchreiben ſoll,
wenn behauptet wird, was ich aber in der Mehrheit nicht aner-
kennen kann, daß ſie in der Bildungsſtufe zu weit zurückgeblieben
ſind, da doch ſchon ſeit ſo vielen Jahrhunderten die Juden von
den Chriſten beherrſcht werden. Es ſind geſtern noch in dieſer
Verſammlung manche Anſichten kundgegeben worden die leider
von einem gewiſſen Widerwillen gegen die polniſchen Juden zeu
gen und große Beſorgniß darüber beurkunden, wenn die Juden
Antheil an dieſer Verſammlung nehmen oder ein richterliches Amt
bekleiden ſollten. Dieſe Furcht kann ich nicht theilen und be-
daure, daß noch Vorurtheile ſtattfinden die leider nicht von Näch-
ſtenliebe zeugen. Von einer andern Seite iſt die Furcht vor der
Niederlaſſung der Juden in ſolche Kreiſe, wo jetzt gar keine an
ſäſſig ſind, wie vor dem Feuer ausgeſprochen worden. Zur Be
ruhigung des verehrten Redners ſei mir erlaubt, zu ſagen, daß
da, wo ſolche Furcht und ſolche Grundſätze vorherrſchend ſind,
ſich die Juden nicht hindrängen werden. Jch glaube vielmehr,
ſie werden da zurückbleiben, wo freiſinnigere Gedanken und Ge-
fühle ausgetauſcht werden. Jch frage Sie aber, meine Herren,
wenn man dergleichen Anſichten überall in der Welt gegen die
Juden geltend machen wollte und ihnen in allen Kreiſen der Erde
die Niederlaſſung verbieten wollte, wo ſie dann wohnen ſollten
Etwa im Monde? Und ich kann es gar nicht tadeln, daß ſie mit
ſo viel Treue an dem Glauben ihrer Väter halten. Es iſt von
dem Fortſchritt der Juden in der Bildung die Rede geweſen, und
von einem verehrten Mitgliede der Stadt Berlin haben wir ge
hört, daß es hier ſehr gedildete, vortreffliche und tugendhafte Ju
den giebt. Wir haben in unſeren Provinzen ebenfalls gebildete,
moraliſch gute und auch weniger gebildete Juden daſſelbe findet
aber auch unter den Chriſten ſtatt. Jch bitte deshalb die hohe
Verſammlung meinem Amendement, was beinahe ganz den An
trägen der Abtheilung entſpricht, in ſofern beipflichten zu wollen,
daß, wenn eine völlige Emanzipirung für alle Juden der Monar-
chie ausgeſprochen werden ſollte, die Provinz Poſen gleich den übri-
gen ſieben Provinzen zu behandeln ſei. Jch beſchwöre Sie dabei,
meine Herren auf die höchſte Lehre Chriſti Rückſicht zu nehmen,
die da heißt: „Was Du nicht willſt, das man Dir thue, das
thue auch keinem Anderen

Am Schluſſe der Debatte uüber das Allgemeine des Ent-
wurfs ſprach der Regierungskommiſſar, Geheime Regie-
rungsrath Schrööner, Folgendes:

Jch wollte mir nur noch erlauben, mit wenigen Worten auf
den Standpunkt aufmerkſam zu machen, auf dem ſich die König-
liche Regierung bei der Redaction dieſes Theils des Geſetz Ent-
wurfes befunden hat. Es iſt ſchon von dem Herrn Miniſter be-
merkt worden daß es dem Gouvernement von Wichtigkeit ſein
werde, die Anſicht der hohen Verſammlung durch die Abſtimmung
über dieſen Theil des Geſetzes zu erfahren. Die Grundlagen des
Entwurfs die Vorausſetzungen welche ſeinen Beſtimmungen zum
Grunde liegen, ſind weſentlich faktiſcher Natur. Die Verhältniſſe
der poſener Juden ſind im Jahre 1833 geregelt worden, und
zwar geregelt auf Grund derjenigen Vorſchläge, welche der poſener
Provinzial Landtag im Jahre 1827 gemacht hatte es ſind dieje-
nigen Beſchränkungen in das Geſetz aufgenommen worden welche
bei einer Unterſcheidung von zwei Klaſſen unter den Juden für
die eine und die andere dieſer Klaſſen nothwendig erſchienen waren.
Daß ſich das Geſetz im Allgemeinen als wohlthätig bewährt habe,
darüber haben die Provinzial Stände in ihrer letzten Petition,
welche auf ein weiteres Fortgehen im Wege allmäliger Emancipa-
tion unter Einführung des Edikts von 1812 gerichtet war, Zeug-

niß gegeben. Nicht weniger haben die Regierungen ſich günſtig
über den Erfolg des Geſetzes vom Jahre 1833 ausgeſprochen.
Wenn geſagt worden iſt, daß die Freiheit, welche dieſes Geſetz
der jüdiſchen Bevölkerung verliehen habe, weſentlich dazu beigetra
gen hätte, ſie auf den Standpunkt zu führen auf dem ſie ſich
jetzt befinden, ſo darf daran erinnert werden daß jenes Geſetz
vielmehr Beſchränkungen, welche in der Hauptſache auf den An
trägen der Provinzial Stände beruhten eingeführt hat. Es ſind
mithin die günſtigen Erfolge während einer Zeit erzielt, worin ei
nem Theile der Juden mancherlei Freiheiten weniger zuſtanden,
als vor dem Jahre 1833. Jn wiefern eine Hinwegräumung al
ler Schranken vorzugsweiſe dazu beitragen würde, die Juden in
der kürzeſten Zeit den Chriſten gleichzuſtellen oder die nicht natu
raliſirten auf den Standpunkt zu führen, auf welchem wie man
annehmen darf, die naturaliſirten ſich befinden, dies iſt eine Fra
ge, welche ſich ſehr ſchwer a priori entſcheiden läßt. Das Gou
vernement hat bei dem jetzigen Geſetz Entwurf, wie bei früheren,
ſeit dem Jahre 1833 ergangenen Geſetzen, das Ziel verfolgt, die
jüdiſche Bevölkerung des Großherzogthums möglichſt zu heben. Jn
der allgemeinen Gewerbeordnung ſind bereits mehrfache Beſchrän-
kungen, welche für die jüdiſche Bevölkerung beſtanden oder die
nichtnaturaliſirten von den naturaliſirten Juden unterſchieden, hin
weggeräumt. Es iſt alsdann, den Wünſchen der Provinzial
Stände entſprechend, den Juden des Großherzogthums Poſen ohne
Unterſchied die Waffenehre der Heerespflicht zu Theil geworden,
und es darf dies als ein erheblicher Schritt angeſehen werden um
die jüdiſche Bevölkerung der chriſtlichen, die nichtnaturaliſirten Ju-
den den naturaliſirten gleichzuſtellen. Jn dem vorliegenden Ge-
ſetz- Entwurfe iſt die Glaubwürdigkeit bei eidlichen Zeugniſſen in
Kriminal Sachen auch den nichtnaturaliſirten Juden beigelegt wor
den. Auch dies wird, wie man annehmen darf, die bürgerliche
Ehre der nichtnaturaliſirten Juden weſentlich heben.

Bei der Vorberathung über den Geſetz- Entwurf hatte ſich
die Kommiſſion, welche dazu niedergeſetzt war, die Geſetzgebung für
die Juden im Großherzogthum Poſen einer genauen und ſorgfäl-
tigen Prüfung zu unterwerfen, dahin erklärt, daß die bisherige
Unterſcheidung zwiſchen naturaliſirten und nichtnaturaliſirten Ju
den beibehalten werden möge der ſoziale und moraliſche Zuſtand
eines großen Theiles der jüdiſchen Bevölkerung in der Provinz ſei
noch zu mangelhaft, als daß, ohne Nachtheil für die chriſtliche
Bevölkerung, die bisher den naturaliſirten Juden eingeräumten
Rechte ganz allgemein allen Juden zugeſtanden werden könnten.
Es iſt die Anſicht geweſen, daß die Beibehaltung jenes Unter-
ſchiedes unleugbar den Vortheil darbiete, daß er die nichtnaturali-
ſirten Juden zu größerer moraliſcher, geiſtiger und gewerblicher
Ausbildung antreiben würde. Die Regierung zu Poſen, welche

ſich im Jahre 1845 nochmals ausführlich ausgeſprochen hat, iſt
dieſer Anſicht ebenfalls geweſen. Die General- Kommiſſion klagt
nachdrücklich darüber, daß die ländliche Bevölkerung noch jetzt durch
die Juden auf eine ſehr verderbliche Weiſe ausgebeutet werde.
Ganz abgeſehen davon, ob und wie durch beſchränkende Geſetze
dieſen Nachtheilen abzuhelfen iſt, handelt es ſich hier nur um den
faktiſchen Zuſtand bei Redaction des Geſetz Entwurfes. Die po
fenſchen Provinzial Stände haben, übereinſtimmend mit jener
Wahrnehmung, noch im Jahre 1845 wegen des verderblichen Ein
fluſſes der jüdiſchen Schänker ausdrücklich darauf angetragen, daß
neue Beſchränkungen bei dieſem Gewerbe hinſichtlich der Juden
eingeführt werden möchten, ohne daß indeſſen darauf eingegangen
iſt, weil nach der Verordnung vom 1. Juni 1833 bereits gewiſſe
Beſchränkungen für die nichtnaturaliſirten Juden beſtehen, über
welche hinauszugehen nicht räthlich erſchien. Die Regierungen der
übrigen Provinzen haben in ihren gutachtlichen Aeußerungen bei

(Der Beſchluß folgt in der Beilage.)

Gebauerſche Buchdruckerei.
BàöÄvöodn)npwounlhhdddswwwnw vo

S

A. a a



3
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Montag, den 28. Juni 1847.

einer meiſtentheils beantragten, möglichſt gleichmäßigen Geſetzgebung
dennoch vielfach das Reſervat gemacht, daß die Freizügigkeit der
Juden aus Poſen in die übrigen Provinzen einer ferneren Be
ſchränkung unterworfen bleiben möge. Dieſe kurzen Bemerkungen
habe ich geglaubt den Erörterungen in der hohen Verſammlung
hinzufügen zu müſſen. Es muß unter den angedeuteten Umſtän
den dem Gouvernement von dem größten Jntereſſe ſein, zu ver
nehmen, wohin überwiegend die Anſicht der hohen Verſammlung
geht, und wie der Beſchluß über die vorliegende Frage auesfällt.

Die Kurie nahm den Antrag, uüber Annahme oder Ver-
werfung des Entwurfs ohne vorherige Berathung des Ein-
elnen abzuſtimmen, nicht an, behielt ſich aber eine des-fallſige Beſchlußnahme vor, und debattirte alsdann uüber

die einzelnen Paragraphen. Die Berathung ging raſch von
Statten und gelangte bis zum 9. 57, Einzelnes andernd,
meiſt aber den Entwurf genehmigend.

Die Verſammlung kam dann zu einem vom Abgeordn.
Gadegaſt geſtellten Amendement, das zwar von geringer
Bedeutung war, aber Veranlaſſung zu einem wahrhaft
parlamentariſchen Sturme gab. Mitten in der Frageſtel-
lung wurde der Marſchall von dem Regierungskommiſſar,
Geh. Reg.- Rath Schroener, unterbrochen, um Erlaute-
rungen zu geben. Gegen dieſes unparlamentariſche Verfah-
ren erhob ſich die Verſammlung. Mitten in dem Tumulte
betrat Hanſemann die Tribüne und ſprach folgende Worte:
Meine Herren, das Reglement beſagt zwar, daß die Kom-
miſſare der Regierung jederzeit das Wort nehmen koönnen;
das Reglement ſetzt indeſſen auch voraus, daß, wenn nach
Anordnung des Herrn Marſchalls die Verſammlung mitten
in der Abſtimmung begriffen iſt, in dem Augenblicke, wo
der Herr Marſchall ſchon die Verſammlung auffordert, zur
Abſtimmung zu ſchreiten, es nicht mehr an der Zeit iſt,
das Wort zu nehmen. Sollte es ſelbſt nach dem ſtrengen
Wortlaute des Reglements geſtattet ſein, daß der Herr Re-
gierungskommiſſar mitten in der Abſtimmung das Wort neh-
men und ſie unterbrechen durfe, ſo ſetze ich doch mit Sicher
heit voraus, daß der Herr Regierungskommiſſar bei naähe-
rer Erwägung finden werde, daß eine ſolche Benutzung ſei-
nes Vorrechts die Würde der Verſammlung verletzt. Ob
nun wohl der Marſchall ſelbſt, nachdem der Regierungs-
kommiſſar um das Wort gebeten hatte, erklärte: ich hätte
doch gewuünſcht, in der Frageſtellung nicht unterbrochen zu
werden“, ſo legte doch der Finanzminiſter v. Düesberg
gegen die Worte des Deputirten Hanſemann eine Verwah-
rung ein, weil ein Abgeordneter nicht das Recht
habe, das Verfahren eines königlichen Kom-
miſſars der Verſammlung gegenüber einer Kri-
tik oder gar einem Tadel zu unter werfen. Die-
ſer Aeußerung ſtimmte der Graf v. Merveldt bei. Da-
gegen vertheidizte ſich Hanſemann mit dem jeden Abgeord-
neten zuſtehenden Rechte, Aufklärungen uüber das Regle-
ment zu geben und dann dem Marſchall zu uberlaſſen, wie
derſelbe entſcheiden werde.

Das Amendement ward hierauf abgelehnt. Dagegen
nahm die Kurie die Vorſchläge der Abtheilung zu den fol-
genden Paragraphen 58 60 an.

Die Kurie ſtimmte zum Schluſſe der Verhandlungen
über das Judengeſetz noch uber die Amendements ab, wel
che darauf ausgingen, das ganze Geſetz abzulehnen und
die völlige Emancipation auszuſprechen. Das eine Amen-
dement, von Winzler und v. Beckerath, lautete: „Die
Juden, welche in den verſchiedenen Provinzen der Monar-

chie ihren Sitz haben, genießen neben gleichen Pflichten
gleiche Rechte mit unſern chriſtlichen Unterthanen und ſol-
len nach den fur dieſe daſelbſt geltenden geſetzlichen Vor
ſchriften behandelt werden. Hiervon ſind ſelbſtredend aus
genommen diejenigen Rechte und Vorſchriften, welche mit
den Kultus- und Elementar-Unterrichtsangelegenheiten der
Chriſten in unmittelbarer Verbindung ſtehen Der An-
trag wurde von 220 gegen 186 Stimmen abgelehnt.

Das zweite Amendement des Abgeordn. Milde wurde
zuruckgezogen, dagegen der amendirte Entwurf mit großer
Majorität angenommen. Damit war die Berathung eines
Geſetzentwurfs beendet, welcher die Kurie 5 Tage lang be-
ſchäftigt hatte.

Die Herren- Kurie ſchloß in der Sitzung am 17. Juni
die Berathung über das Judengeſetz und verhandelte dann
uüber die Petitionsanträge über Sonderung in Theile, uüber
Vorlage des Entwurfs zu dem neuen Strafgeſetzbuche, uber
Ausdehnung des öffentlichen und mündlichen Kriminalver-
fahrens und uüber die Waählbarkeit der Mitglieder aus den
Landgemeinden zu den Kreistagen.

1) Hinſichtlich des Judengeſetzes gab die Kurie ihre
Zuſtimmung zur Einführung der Civilehe bei den Juden,
entſchied aber nach längerer Debatte, daß keine Beſtim
mung über die Ehe zwiſchen Juden und Chriſten in das
Geſetz aufgenommen werde. Den folgenden Paragraphen 41
uüber die Verheirathung der ausländiſchen Judinnen mit in
ländiſchen Juden ſtrich die Kurie und nahm ohne Diskuſſion

42 44 an.
Das Sondergeſetz über die Juden im Großherzogthum

Poſen nahm die Herren-Kurie beinahe ohne alle Diskuſſion
und mit nur ſehr wenigen und unwichtigen Veränderungen
an. Der Unterſchied zwiſchen naturaliſirten und nicht na
turaliſirten Juden wurde nur gebilligt und nur gewuünſcht,
einmal, daß die Wege, wie ein Jude zur Naturaliſation
gelangen könnte, vervielfältigt wuürden, und daß den Na
turaliſirten gleiche Rechte mit den Juden der übrigen Pro-
vinzen ertheilt werden mochten.

2) Jn dem Gutachten über den Antrag der Stände-
Kurie hinſichtlich der Sonderung in Theile, woruüber
wir im Courier Nr. 128 S. 6--7 berichtet haben, erklarte
die Abtheilung des Herrenſtandes ihre Zuſtimmung zu dem
Antrage der Stände-Kurie; ſie fand es alſo vollkommen
begruündet, daß in verſchiedenen Zeiten eine verſchiedene
Auslegung eines und deſſelben Geſetzes ſtattgefunden habe,
und theilte die Anſicht der Stände-Kurie, daß dieſe Will-
kurlichkeit in der Auslegung eines an ſich klaren Geſetzes
nicht geeignet ſei, das Rechtsbewußtſein im Volke zu befe-
ſtigen. Ein Theil des Herrenſtandes konnte ſich aber nicht
zu dieſer Anſicht entſchließen. Unter andern äußerte der
Prinz von Preußen:

Da der jedesmal regierende König der Geſetzgeber iſt, ſo
hat er alſo auch wohl das Recht, das Geſetz ſeines Vorgängers
nach ſeinem beſten Wiſſen und Gewiſſen anders auszulegen.
Wenn alſo der jetzige König es anders interpretirt hat, als der
hochſelige König, ſo muß die letztere Jnterpretation als die ge-
ſetzliche betrachtet werden. Darum glaube ich, daß ſie als voll
kommen zu Recht beſteht und nicht, weil ſie abweichend von
dem früheren iſt, nicht richtig iſt. Jch glaube vielmehr, daß
ſie die richtige iſt, weil ſie ſagt: es ſoll die Itio in partes
eintreten, wenn eine Petition zum Beſchluß des Landtags
erhoben wird und durch dieſen Beſchluß ſich ein Stand



prägravirt fühlt. Die frühere Auslegung ſagte aber: wenn
eine Petition nicht zum Beſchluß erhoben wird, d. h. wenn
die Majorität, alſo der geſammte Landtag, beſchließt, daß
die Sache nicht Sr. Majeſtät vorgelegt werde, ſo ſoll doch der

Widerſpruch einestheils eintreten dürfen. Jch muß mich aber
für die Jnterpretation von 1843 ausſprechen.

In der Abſtimmung waren 26 fur und 17 gegen den
Antrag, derſelbe hatte alſo nicht die erforderlichen zwei
Drittel.

3) Die Stände- Kurie hatte mit mehr als z ihrer
Stimmen (ſ. Nr. 126 S. 9 d. Cour.) beſchloſſen den Kö
nig zu bitten, daß das Strafgeſetzbuch in ſeiner neuen Um-
arbeitung dem Vereinigten Landtage zur Berathung vorge-
legt werden möchte. Der Herrenſtand lehnte dieſen Antrag
ab, weil dadurch das Erſcheinen des Strafgeſetzes nur ver-
zögert wurde und weil eine weitere Vorlage inſofern uber

fluſſig wäre als der Entwurf bereits von allen Provinzial
landtagen berathen ſei.

4) Ein fernerer Antrag der Stände-Kurie ging dahin,
daß in allen Theilen der Monarchie, wo das Landrecht gilt,
ein öffentliches und mundliches Verfahren bei den Erimi-
nalunterſuchungen eingefuhrt werde. Nach einer ſehr kur-
zen Erörterung wurde dieſer Antrag gegen nur 3 diſſenti-
rende Stimmen angenommen.

5) Die Kurie der drei Stande hatte einſtimmig be-
ſchloſſen, daß die Beſtimmung, wonach nur Schulzen, Dorf-
richter und Adminiſtrattionsbeamte als Vertreter zu den
Kreistagen gewählt werden können, aufgehoben und die
Wahl ſolcher Vertreter den Landgemeinden freigegeben
werde. Der Herrenſtand trat dieſem Antrage ebenfalls
einſtimmig bei und ging dann auseinander.

KA Berlin, d. 23. Juni. Dem Vereinigten Landtage
iſt in dieſen Tagen eine Adreſſe aus Wurttemberg zugegan-
gen, worin die dortigen Einwohner aller Stände den Abg.
ihre wärmſten Sympathien mit ihrer würdigen und geſinnungs-
vollen Haltung ausdrucken. An der Spitze der Unterzeichner
ſtehen Römer und Pfizer. Es ſind einige hundert Un-
terſchriften uberſandt, jedoch noch weit mehr angekundigt,
da man ſich des bevorſtehenden Schluſſes des Landtages
halber beeilt habe, die erſte Sendung abgehen zu laſſen.
Herr v. Beckerath wird die Adreſſe dem Marſchall der
Ständekurie ubergeben, doch wird ſie wahrſcheinlich nicht
von der Tribüne verleſen ſondern, wie es jungſt auch mit
der Dankadreſſe der freien Gemeinde aus Koönigsberg ge
ſchah, im Sekretariat ausgelegt werden.

Wir erwähnten jüngſt eines beſondern Geſchenks, wel-
ches Seitens der Ständekurie dem Marſchall v. Rochow in
Anerkennung ſeiner gediegenen und unpartheiiſchen Verwaltung
des Präſidiums uberreicht werden wurde. Es wird dies
ebenfalls in einer Adreſſe beſtehen, die aber unter Aufbie-
tung aller artiſtiſchen Hülfsmittel ausgefertigt werden ſoll.
Die Adreſſe wird etwa zehn Pergamentblatter enthalten.
Das erſte, das Titelblatt, mit dem Marſchallſtabe und der
Aufſchrift „Der erſte Vereinigte' Landtag ſeinem Marſchall,
dem Hrn. v. Rochow; das zweite die eigentliche Dankadreſſe
enthaltend durch v. Beckerath und v. Auerswald entwor-
fen, die folgenden acht Blätter ſymboliſch jede einzelne
Provinz darſtetlend und darunter jedesmal die Namen ſämmt-
licher betreffenden Abgeordneten, von ihnen ſelbſt geſchrie
ben. Die ſymboliſchen Darſtellungen werden von unſeren
ausgezeichnetſten Makern in bunten Farben ausgefuührt,
welche an ſchoöpferiſchem Geiſt wie an kuünſtleriſcher Tech-

'nik Vollendetes zu liefern beſtrebt ſind. Die Rheinprovinz
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wird z. B. durch den Kölner Dom, durch den Rheinſtrom,
durch den Weinbau und Aehnliches charakteriſirt; Weſtpha-
len durch ſeine Porta Westphalica, die Fehmeiche u. ſ. w.
Um dieſe Zeichnungen ziehen ſich Arabesken und andere
Verzierungen in mannigfacher Gruppirung. Sämmtliche
Blätter liegen in einer Kapſel von gepreßtem Sammet, auf
welcher das ſtändiſche Wappen in Gold und Silber ge
trieben angebracht iſt. Die Künſtler ſämmtlich Profeſſoren
der Akademie der Künſte, wetteifern mit einander nur das
Ausgezeichnetſte zu liefern.

Geſtern hielten zahlreiche Deputirte bei dem rheiniſchen
Abgeordneten Camphauſen eine Vorverſammlung, in wel-
cher ſie ſich beriethen, wie die Modifikationen der Verfaſ-
ſungspetitionen durch die Herrenkurie aufzunehmen ſeien.
Man beſchloß, ſich mit allem bis auf den Punkt uüber die
Schuldgarantie und die Befugniß zu Anleihen einverſtanden
zu erklaären. Letzterer Modifikation der Herrenkurie wollte
man nicht beitreten, ſo daß alſo daruüber keine Petition an
den Thron gelangen wurde.

Der Wollmarkt bietet in ſeinem Verlauf traurige Aſpek-
ten. Die Wollen ſtehen ſämmtlich mehrere Thaler unter
den vorigjährigen Preiſen, wiewohl ſie nicht ſchlechter, zum
Theil ſogar beſſer und in der Wäſche vorzuglich gerathen
ſind. Der Grund liegt aber in der allgemeinen Unterneh
mungsunluſt, welche ſich durch das Eintreffen des Rohma-
terials nicht angefeuert ſieht, ſondern umgekehrt den Werth
deſſelben herabdruckt. Wir halten dies fur ein ſehr bedenk-
liches Symptom, weil es zeigt, daß man auf lange hinaus
noch an keine Beſſerung glaubt, oder daß doch die Wun-
den der jungſten Vergangenheit ſo tief ſind daß man das
Ausheilen derſelben noch lange fur unmöglich hält. Man
könnte freilich ſagen, die Jnduſtrie werde ſpäter bei einem
wohlfeilen Einkaufspreiſe des Rohmatertals um ſo wohl-
feiler arbeiten, um ſo wohlfeiler verkaufen und der Nutzen
den Konſumenten zu gute kommen; allein man muß ſtets
unterſcheiden zwiſchen Uebertheuerung und Unterwerthung.
Außerdem bleiben fur den Augenblick Urſach und Wirkung
lediglich aus der allgemeinen Muthloſigkeit zu erklären,

Potsdam d. 26. Juni.
König ſind nach Schleſien gereiſt.

Berlin, d. 25. Juni. Se. Durchlaucht der General
der Jnfanterie und General- Gouverneur von Neu-Vorpom-
mern, Furſt zu Putbus, iſt nach Putbus von hier ab

ereiſt.
Berlin, d. 26. Juni. Se. Maj. der König haben geruht:

Dem Ober und Geheimen Regierungs-Rath Ditmar in
Erfurt den Rothen Adler-Orden zweiter Klaſſe mit Eichen-
laud; ſo wie dem Kantor und Schullehrer Böoölte zu Mam-
mendorf, im Regierungs-Bezirk Magdeburg, das Allgemeine
Ehrenzeichen zu verleihen.

Jhre Durchlaucht die Herzogin von Sagan-Tal-
leyrand iſt von Neu Strelitz, Se. Excellenz der General
der Jnfanterie und General- Adjutant Sr. Majeſtät des Kai
ſers von Rußland, v. Berg, von St. Petersburg, und
der Herzogl. anhalt-cöthenſche LandesDirections-Praſident,
v. Goßlier, von Cöthen hier angekommen.

Berlin, d. 26. Juni. (A. P. Ztg.) Nachdem in
Folge der nachſtehend abgedruckten Botſchaften die Wahlen
der Landes Deputation fur das Staatsſchuldenweſen und
der ſtändiſchen Ausſchuſſe geſtern in ſämmtlichen durch ihre
Marſchälle beſonders konvozirten Provinzial-Verſammlun-
gen abgehalten waren, erfolzte heute fruüh um 10 Uhr der
Schluß des erſten Vereinigten Landtages. Zu dem Ende

Seine Majeſtät der



hatten ſich beide Kurien im Weißen Saale des Schloſſes
verſammelt. Eine Deputation aller Stände benachrichtigte
den Königlichen Landtags Kommiſſar, Staats Miniſter von
Bodelſchwingh daß der Landtag verſammelt ſei, worauf
der Königliche Kommiſſarius mit ſämmtlichen Staats Mi-
niſtern in die Verſammlung eintrat und folgende Rede
verlas

Durchlauchtigſte Prinzen, durchlauchtige Fürſten,
erlauchte Grafen, edle Herren,

Hochgeehrte Abgeordnete der Ritterſchaft, Städte
und Landgemeinden!
Es iſt die Stunde gekommen, in welcher auf Befehl Sr.

Majeſtät des Königs, unſers Allergnädigſten Herrn, die erſte Ver
ſammlung des Vereinigten Landtages geſchloſſen werden ſoll. Sie
iſt dadurch getrübt, daß eine kleine Anzahl ſeiner Mitglieder ihre
Betheiligung bei dem letzten Akt ihrer Wirkſamkeit verſagt und
ſich dadurch einer Pflicht entzogen hat, deren Erfüllung mit der
Ausübung ihrer ſtändiſchen Rechte im weſentlichen Zuſammenhange
ſteht. Die Regierung wird das Anſehen der Geſetze zu ſchützen
wiſſen.

Blicken wir im Uebrigen zurück auf den eilfwöchentlichen Zeit
raum des ſtändiſchen Wirkens dieſer hohen Verſammlung, ſo wer-
den Gefühle der mannigfachſten Art in unſerer Bruſt ſich regen.
Wer vermöchte ſie zu überſehen, wer ihnen Ausdruck und Worte
zu geben? Ein Gefühl aber dürfte Allen nicht fremd ſein, das
Gefühl, daß die Ergebniſſe des Vereinigten Landtages weniger
fruchtbringend für das Land geweſen ſind, als ſie es hätten ſein
können.

Doch vertrauen wir der allwaltenden goöttlichen Vor-
ſehung, welche unſerem theuren Vaterlande in entſcheidenden
Augenblicken ſtets ſchutzend zur Seite ſtand, daß der Samen des
Guten und Edlen, welcher hier ausgeſtreut iſt, auf einen em
pfänglichen und fruchtbaren Boden gefallen ſei, auf daß er zu
einem Baume mit edlen Fruchten heranwachſe, unter deſſen
Schatten kein Unkraut wuchert.

Aber auch ein Gefühl der Freude und des Stolzes durchbebt
gewiß Aller Bruſt; das Gefühl, ja das Bewußiſein, daß alle
hier verſammelten Stände und Provinzen auf das innigſte ver
bunden ſind, durch gluhende Liebe für das Vaterland, fur den
uns von Gott gegebenen edlen König und ſein erhabenes Haus.
Denn Alle haben ſich dazu laut und freudig bekannt. Wie ver
ſchieden auch die Wege ſein, wie labyrinthiſch ſie ſich durchkreu-
zen mögen, die hier empfohlen die hier eingeſchlagen ſind, ver
trauen wir, daß Alle, die mit jener Geſinnung auf ihnen wan
deln, Einem Ziele zugeführt werden

Zur Kraftigung der Ehre und Unabhangigkeit, der ma
teriellen und geiſtigen Bluthe des Vaterlandes zum Ruhme des
preußiſchen Volkes unter einer durch die Stande gehobenen und
geſtäarkten, unangetaſteten Krone auf den Haäuptern ſeiner Könige
aus dem edlen Hauſe der Hohenzollern!!

Mit dem Ausdruck dieſer Hoffnung, der Sie auf dem Wege
in die Heimath geleiten möge, auf daß Sie auch dort fortwir-
ken und ſtreben nach jenem erhabenem Ziele,

erkläre ich auf Befehl Seiner Majeſtät des Königs
den Erſten Vereinigten Landtag hiermit für geſchloſſen.

Der Marſchall der Bereinigten Kurien, des Furſten
von Solms-Lich Durchlaucht, erwiederten dieſe Rede
mit den Worten:

Es lebe Se. Majſtät der König!«
worauf die ganze Verſammlung mit einem dreifachen lauten
Hoch! einfiel. Der Königliche Kommiſſar verließ ſodann,
von derſelben Deputation geleitet, welche ihn empfangen
hatte, den Saal.
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Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König
von Preußen c. 2c.,

entbieten Unſeren zum erſten Vereinigten Landtage verſammel-
ten getreuen Ständen Unſeren gnädigen Gruß.

Wir haben durch Unſern Landtags Kommiſſar von den
Zweifeln Kenntniß erhalten welche bei der Berathung der An
träge Unſerer getreuen Stände auf Abänderungen des Patents
und der Verordnungen vom Z. Februar d. J. über die Aus-
legung der 99. 4 und 6 der Verordnung wegen Bildung des
Vereinigten Landtags erhoben worden ſind. Zur Beſeitigung
dieſer Zweifel wollen Wir, in Uebereinſtimmung mit den von
Unſerm Landtags-Kommiſſarius vorläufig abgegebenen Erklärun-
gen, Unſeren getreuen Ständen hierdurch eröffnen, was folgt:

1) Wenn im H. 4 der Verordnung über die Bildung des
Vereinigten Landtags diejenigen Darlehne, die fortan nicht an
ders, als mit Zuziehung und unter Mitgarantie des Vereinig-
ten Landtags aufgenommen werden ſollen, als ſolche bezeichnet
ſind für welche das geſammte Vermögen und Eigenthum des
Staats zur Sicherheit beſtellt wird, ſo iſt es Unſere Abſicht
nicht geweſen, durch dieſe, wörtlich aus dem Artikel III. der
Verordnung vom 17. Januar 1820 entnommenen Bezeichnung,
ſolche Staats Anleihen, für welche nur ein Theil des Staats
Eigenthums oder der Staats- Revenüen als Sicherheit beſtellt
werden möchte, von dem Erforderniß der Zuſtimmung des Ver-
einigten Landtags auszuſchließen. Vielmehr iſt es Unſer Wille,
daß die Aufnahme von Staats- Anleihen in Friedenszeiten und
die Ausfertigung von Schuld Documenten über ſolche Anlei
hen, ſo wie eine Vermehrung der in den umlaufenden Kaſſen
Anweiſungen beſtehenden unverzinslichen Staatsſchuld nicht
anders, als unter Zuſtimmung des Vereinigten Landtags er
folgen ſoll. Dies findet jedoch keine Anwendung auf die lau
fenden Verwaltungs Schulden, indem dieſelben lediglich in
Anticipationen der Staats-Revenüen auf kürzere Zeit beſtehen,
und durch ſie das Land mit neuen Laſten nicht beſchwert wird.
Zu ſolchen Verwaltungs- Schulden bedarf es wie bisher, ſo
auch in Zukunft, der ſtändiſchen Mitwirkung nicht.

2) Da für die in 9. 6 der Verordnung über die Bildung
des Vereinigten Landtags vorgeſehenen Fälle, in denen die Ein-
berufung deſſelben durch politiſche Verhältniſſe verhindert wer
den möchte, bei Aufnahme von Darlehnen ausdrücklich nur die
Zuziehung der ſtändiſchen Deputation für das Staatsſchul-
denweſen vorgeſchrieben iſt ſo folgt ſchon hieraus daß Unſere
Abſicht nicht dahin gegangen ſein kann, der gedachten Depu
tation ein Recht der Zuſtimmung zu Staats- Anleihen bei-
zulegen. Um jedoch jeden Zweifel über dieſe Unſere Abſicht zu
löſen, nehmen Wir keinen Anſtand, hierdurch Unſeren getreuen
Ständen ausdrücklich zu erklären daß die ſtändiſche Deputa-
tion für das Staatsſchuldenweſen nicht dazu beſtimmt iſt, den
Vereinigten Landtag in ſeinen geſetzlichen Befugniſſen hinſicht-
lich der Conſentirung von Staats- Anleihen zu erſetzen, oder
zu vertreten.

Uebrigens bleiben Wir Unſeren getreuen Ständen in Gna-
den gewogen.

Gegeben Berlin, den 24. Juni 1817.
(gez.) Friedrich Wilhelm.

(gez.) Prinz von Preußen.
(gez.) von Boyen. Mühler. Rother. Eichhorn.
von Thile. von Savigny. von Bodelſchwingh.

Graf zu Stolberg. Uhden. Freiherr von Canißt.
von Düesberg.

An
die zum Vereinigten Landtage verſammelten

Stände.



Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden, König
von Preußen 2c. c.

entbieten Unſern zum erſten Vereinigten Landtage verſammelten
getreuen Ständen Unſern gnädigen Gruß.

Wir haben auf der Uns unterm 23. d. M. vorgelegten
Petitionen Unſerer getreuen Stände auf Abänderungen und
Deklarationen des Patents und der Verordnungen vom Z. Febr.
d. J. die Zweifel erſehen, zu welchen die Faſſung des S. 9 der
Verordnung über die Bildung des Vereinigten Landtages Un
ſern getreuen Ständen Veranlaſſung gegeben hat. Um dieſe
Zweifel zu löſen erklären Wir hierdurch daß in dem durch
das allgemeine Geſetz vom 5. Juni 1823 beſtimmten Umfange
des Rechts der Stände, mit ihrem Beirath gehört zu werden,
durch die Verordnungen vom Z. Febr. d. J. keine Schmälerung
eingetreten iſt, daß vielmehr dieſes Recht in Betreff allgemei-
ner Geſetze nach Jnhalt des F. 12 der Verordnung über die
Bildung des Vereinigten Landtages und des 9. 3 der Verord-
nung über die periodiſche Einberufung des vereinigten ſtändi-
ſchen Ausſchuſſes, auch, wenn dergleichen Geſetze Veränderun-
gen in den Steuern zum Gegenſtande haben, ungeſchmälert auf
den Vereinigten Landtag und auf den vereinigten ſtändiſchen
Ausſchuß übergegangen iſt, ſo weit nicht die zuletzt erwähnte
Geſetzesſtelle den Provinzial Landtagen jenen Beirath für ein
zelne Ausnahme-Fälle vorbehalten hat. Der H. 9 der Verord-
nung über die Bildung des Vereinigten Landtages enthält dem-
nach in keiner Weiſe eine Schmälerung, vielmehr nur eine we-
ſentliche Erweiterung der ſtändiſchen Rechte.

Wenn Unſere getreuen Stände ferner die Beſorgniß hegen,
daß in der Beſtimmung des erwähnten 9, wonach das dem
Vereinigten Landtage von Uns verliehene Steuerbewilligungs
Recht auf die Domainen und Regalien nicht bezogen werden
ſoll, eine Beſchränkung der ſtändiſchen Gerechtſame gefunden
werden 'könnte, ſo wollen Wir dieſe Beſorgniß hiermit durch
die Erklärung beſeitigen, daß es bei Erlaß der gedachten Be
ſtimmung nicht in Unſerer Abſicht gelegen hat, in den verfaſ
ſungsmäßigen rechtlichen Verhältniſſen der Domainen und Rega-
lien irgend eine Veränderung herbeizuführen, daß mithin dieſe
rechtlichen Verhältniſſe durch die Verordnungen vom 3. Febr.
d. J. in keiner Weiſe alterirt find.

Was die in der Petition vom 23. d. M. beantragten Ab-
änderungen Unſers Patentes und der Verordnungen vom 3. Fe
bruar d. J. betrifft, ſo iſt Unſeren getreuen Ständen aus der
Anrede, mit welcher Wir ſie bei Eröffnung des Landtages be-
grüßt haben, ſo wie aus Unſerer Etwiderung auf ihre Adreſſe,
Unſer Entſchluß bekannt, an die weitere Ausbildung des von
Uns ſelbſt für bildungsfähig erklärten neuen Verfaſſungswerkes
nicht anders, als auf der Grundlage reiflicher Erfahrung zu
gehen. Getreu dieſem Entſchluſſe, aber auch eingedenk Unſerer
Erklärung daß Wir den Vereinigten Landtag gern öfter um
Uns verſammeln wollen, werden Wir die auf die periodiſche
Einberufung deſſelben und auf Beſchränkung des Wirkungskrei-
ſes des Vereinigten ſtändiſchen Ausſchuſſes gerichteten Anträge
Unſerer getreuen Stände in ſorgſame Erwägung ziehen und be
halten Uns Unſere Entſchließung darüber ſo lange vor, bis die
Verordnungen vom Z. Febr. d. J. ihrem weſentlichen Jnhalte
nach zur Ausführung gekommen ſein werden.

Wenn Unſere getreuen Stände am Schluſſe der Petition
vom 23. d. M. an Uns die Bitte richten:

bis zur Entſcheidung über die vorerwähnten Anträge auf
Abänderungen der Verordnungen vom Z. Februar d. J.
die Wahlen der ſtändiſchen Ausſchüſſe und der ſtändiſchen
Deputation für das Staatsſchuldenweſen aueſitzen zu laſſen,

ſo behebt ſich dieſe Bitte, ſo weit ſich dieſelbe auf die ſtändi-
ſche Deputation für das Staatsſchuldenweſen bezieht, dadurch,

daß ein Antrag Unſerer getreuen Stände auf Abänderung der
geſetzlichen Beſtimmungen über die Bildung und den Wirkungs-
kreis der gedachten Deputation nicht an Uns gelangt iſt. Was
aber die von Unſeren getreuen Ständen gewünſchte Auesſetzung
der Wahl der ſtändiſchen Ausſchüſſe betrifft, ſo können Wir
dieſer Bitte ſchon deshalb nicht Statt geben, weil Wir beab-
ſichtigen, den Entwurf des neuen Strafgeſetzbuches deſſen end
liche Feſtſtellung und Publikation der Beſchleunigung bedarf,
mit Rückſicht auf die weſentliche Verſchiedenheit der darüber
eingegangenen provinzialſtändiſchen Erklärungen dem Vereinig-
ten ſtändiſchen Ausſchuſſe zur Begutachtung vorzulegen und
denſelben zu dieſem Zwecke möglichſt bald zuſammen zu berufen.
Mir fordern daher Unſere getreuen Stände hierdurch auf, die
Wahlen der ſtändiſchen Ausſchüſſe und der ſtändiſchen De
putation für das Staatsſchuldenweſen nunmehr zu vollziehen,
wozu die Provinzial Landtags Marſchälle unverzüglich die nö
thigen Anordnungen zu treffen haben.

Uebrigens bleiben Wir Unſeren getreuen Ständen in Gna-
den gewogen.

Gegeben Berlin, den 24. Juni 1847.
(gez.) Friedrich Wilhelm.

(gez.) Prinz von Preußen.
(gez.) von Boyen. Mühler. Rother. Eichhorn.
von Thile. von Savigny. von Bodelſchwingh.

Graf zu Stolberg. Uhden. Freiherr von Canitz.
von Düesberg.

An
die zum Vereinigten Landtage verſammelten

Stände.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König
von Preußen c. 2c.,

entbieten Unſeren zum erſten Vereinigten Landtage verſammel-
ten getreuen Ständen Unſeren gnädigen Gruß.

Nachdem Uns von Unſerm Landtags-Kommiſſar angezeigt
worden iſt, daß die Unſeren getreuen Ständen von Uns über-
wieſenen Geſchäfte, mit Einſchluß der Wahlen der ſtändiſchen
Ausſchüſſe und der ſtändiſchen Deputation für das Staats-
ſchuldenweſen bis zum 25. dieſes Monats erledigt ſein können,
haben Wir den Schluß des Erſten Vereinigten Landtags auf
den 26. dieſes Monats feſtgeſetzt, und, da Wir an dieſem
Tage in Unſerer Reſidenz Berlin nicht anweſend ſein werden,
Unſern Landtags-Kommiſſar beauftragt, den Vereinigten Land
tag in Unſerm Namen zu ſchließen. Jndem Wir dies Unſeren
getreuen Ständen hierdurch eröffnen, bleiben Wir denſelben in
Gnaden gewogen.

Gegeben Berlin den 24. Juni 1847.
(gez.) Friedrich Wilhelm.

(gez.) von Bodelſchwingh.
An

die zum Vereinigten Landtage verſammelten
Stände.

Frankreich.
Paris, d. 22. Junf. Man lieſt in dem Conſtitu

tionnel*: Eine ſeltſame Nachricht war geſtern an der Boörſe
verbreitet; der Regierung ſoll durch eine telegraphiſche De
peſche die Mittheilung geworden ſein, die chineſiſche
Marine habe die franzöſiſchen Kriegsſchiffe in Canton an
gegriffen und dieſe hätten grauſame Rache geubt; 1000
Chineſen ſeien von den Kugeln der franzöſiſchen Fahrzeuge
gefallen. Die franzöſiſche Seeſtation in China beſteht der
re aus einer Fregatte, einer Corvette und einem Dampf-
oot.
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Eiſenbahnen.
Auf dem Zuge von Magdeburg nach Halberſtadt hat

ſich am 24. Morgens ein großes Unglück ereignet. Ein vier
rädiger Poſtwagen hat die Hinterachſe gebrochen, ſo daß mehrere
Wagen über denſelben hinweggingen. Es ſind dabei, dem Ver
nehmen nach drei Beamte ums Leben gekommen und mehrere
Reiſende erheblich beſchädigt. (Voſſ. Ztg.)

Sächſiſch Schleſiſche Eiſenbahn. 10te Einzahlung von
7 Thlr. 22 Ngr. 5 Pf. fur jede Actie den 26., 27., 28. Juli a. C.
bei der Bank in Leipzig und den 29., 30., 31. Juli a. o. in
Dresden im Bureau der Geſellſchaft.

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)

Halle, den 26. Juni.

Weizen 4 26 3 X bis 5 5 WRoggen 4 6 2 3 4 e 11 e 3Gerſte 2 28 9 3 2 6Hafer 1 16 3 1 22 6Getreidebericht. Berlin, den 26. Juni.
Am heutigen Markt waren die Preiſe wie folgt:

Roggen loco 94— 96 fur 82pfd.
Lieferung pr. Juni 92 94 bz.

pr. Juni Juli 81--82
pr. Juli Auguſt 75 f. bz. u. G.

Gerſte loco 72 74 p.
Hafer loco nach Qualität 42—46
Rübvol loco 11 f.

Herbſt 12 bz. u. Bf.
Spiritus loco 31 u. 31 bz.

Kanal-Liſten.
145 Wſpl. Weizen 220 Wſpl. Roggen, 268 Wſpl. Hafer.

Mit Roggen Preiſen iſt es heute wieder höher gegangen und
ſchloß der Markt feſt.

Leipzig den 25. Juni.
Nach Hresdner Scheffeln.

Weizen 10 5 AXqgr. bis 10 10 r
Roggen s 15 8 20Gerſte 6 25 6 27Hafer 3 S 2 5Rappſaat 6 15W. Rubſen 6 1909..
S. Rubſen
Oel, der Ctr. 12 15

Waſſerſtand der Saale bei Halle.
am 26. Juni Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 1 Zoll.
am 27. Juni Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 1 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 25. Juni: 13 Zoll unter 0.

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin, den 26. Juni.

r 3f. Brief. Geld. 3f.Brief. Geld.St. SchuldSch. 31 93 92 Pomm. Pfndbr. 3 95
Seeh. Präm. K. u. Nm. do. 3Scheine. 95 FSchleſiſche do. 31 097Kur u. Neum. do. Lt. B. ga-Schuldverſchr. 3 90 rant. do. 3Berliner Stadt
Obligat. 31 93 sWſtpr. Pfandbr. 3 93 93' Frdrchsd'or. 137/2 131

Großh. Poſ. do. 4 1028/, 101 Auguſtd'or. 12 11
do. do. 3 93 925 Gold al marc.Oſtpr. Pfandbr.31 96 Disconto 4 5

Den Finow Kanal paſſirten am 24./25. Juni
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Eiſenbahn Aetien.

Volleing. Zf. 3f.r S 97 a 97 bz. e D. 84 G.
rnh. Utr. t o. P.Brl. Anhalt. 4 1121 a bz. do. v. St. gar. 3

Sevt. Dat 6 Se Pur 86/ G.erl. Hamb. z. ag.-Glog.do. P. Obl. 4i/,981 B. bz. do. P. Obl.
Brl. Stettin 4 110/, B. 110 bz. St. -Vohw. 4 S
Bonn Köln. 5 Thüringer. 4 (94 G.Bresl. Freib. 4 W.-B. C. -0. 4 86! B.r S Zarsk. Selo. 728 bzth. Bernb. D9èrfn w.Cr. Ob. Schl. 4 77 G. Quittungs- SDüſſ. Elberf. 4 104 B. Bogen. 5
do. do. P. Obl. 4 91 G. a 4Gloggnitz. 4 T eHmb. Bergd. 4 Nach ſtr. 83 G. 83 B.Kiel-Alton. 4 109 G. Berg. Märk. 50 84 G.
Leipz. Dresd. 4 Berl. Anh. B. 45 1102 bz.
Magd. Hlbſt. 4 Bexb. Ludwh. 70 SMagd. Leipz. 4 Brieg-Neiſſe. 55 Sdo. P. Obl. 4 C Chemn. Riſa. 80 SN. Schl. Mk. 4 r a bz. Köln Mind. 80 94 B. bz.
do. P. Obl. 4 925 bz. d. Thür. V. 20 85 B.
do. P. Obl. 5 1015 bz. Dresd. Görl. 90
Nrdb. K. F. 4 Löb. Zittau. 70OSchl. Lt. A. 4 105 B. Magd. Witt. 20 843/, a 85 bz.
do. P. Obl.. 4 Mecklenburg. 60 Sdo. Lt. B. 4 99 B. Nordb. F. W. 60 727 hz.

Potsd. Mgd. 4 96 G. Rh. St. Pr. 70 (90 bz.
do. P. A. B. 4 92 bz. Starg. Poſ. 30 833/, a 84 bz.
do. do. 5 1101 bz. u. B.

(Schluß der Börſe 3 Uhr.)

Leipzig, den 25. Juni.

Ange- SStagtspapiere. ſt en en er e Welt
Königlich Sächſiſche K. K. Oeſtr- Metall.
Staats Papiere pr. 150 fl. Conv.
à 39 im 14 F. 25 lauf Zinſenvon 1000 u. 500 391 à 4 à 1039 im S
gen 500 vor à 3 14 F. S8

Königl Sächſ Land

r 3 Pr. Frord'or. tF. au Sv 1000 u. 500 (92 r neneinere 5 nach gerin-m e ger Ausmünzfu-redit- Kaſſenſch. e auf 100h 12à 5 20 u e Spree 4von u. 5 m auf 1 Skleinere a S idem 10 u. 20 Kr.
Leipz. Stadt Obli auf 100 3gationen à 39 im
14 F. u. 500 90 t pr. St.einere S o S 2Sächſ. erbl. Pfand Leipz. BankActien
briefe à 3 à 250 pr. 100 167von n S S n evon u. 25 ctien à 1S. lauſitzer Pfand- pr. 100 1151e. ln e Htand ee pr.er. J S e 100z. Drsd. pr. Je e z 104' riß rPr. St. Schuldſch. do. à 100- pr. 1001 60
à 3! in r Löbau- Zittauer do.

pr. 1 (092 pr. 100 56 SHamb. Feuerk.-Anl. Magd.-Lpz. do. inel.
à 3 (300 Mk. Div. Scheine do.Bco.150 pr. 1001 217d. h. Steuer Kredit und Staats Schulden Kaſſenſcheine.



Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 25. bis 27. Juni.

Jm Kronprinzen: Hr. Rittergutsbeſ. Graf zu Dohna m. Fam.
u. Dienerſch. a. Kotzenau. Hr. Kaufm. Dunzand m. Fam. a.
Neuyork. Hr. Pfarrer Gebhardt a. Oberſeemen. Hr. Kammer-
yerr v. Ehrenſtein m. Dienerſch. a. Wien. Hr. Techn. Hertzſch
a. Oldenburg. Hr. Literat v. Wihlo a. Berlin. Hr. Buchhdlr.
Großmann a. Braunſchweig. Hr. Rittergutsbeſ. v. Mangels
dorf m. Gem. u. Dienerſch, a. Breslau. Die Hrrn. Kaufl. End
nis a. Wien, Thiele a. Nurnberg, Birkner a. Hamburg, Geiß-
ler a. Dresden. Hr. Amtsdirektor Fuß a. Breslau. Mad. Büch
ner a. Stettin. Hr. Rittergutsbeſ. Naumanu a. Dresden. Hr.
Oberſt v. Gellhorn a. Wien. Hr. Offiz. v. Rohrſcheid a. Mainz.
Hr. Gutsbeſ. v. Seebach a. Breslau. Hr. Juwelier Fellert a.
Potsdam. Hr. Gutsbeſ. Weiſſenborn a. Greiſswalde. Hr. Ka
pitain v. Caſtro a. Trieſt. Hr. Juſtizrath Herrmann a. Poſen.
Die Hrrn. Kaufl. Breyer a. Stuttgart, Lippmann a. Roſtock,
Jager a. Cöln, Hennig a. Frankfurt a/M.

Stadt Zürich: Frl. v. Gutbier a. Schwarzenburg. Hr. Oekon.
Rath Maaß u. Hr. Pred. Müller a. Pommern. Hr. Lieut. Ba
ron v. Hünenfeld g. Meiningen. Die Hrrn. Kaufl. Michels a.
Cöln, Jacoby a. Berlin, Lilienthal m. Fam. a. Reudietendorf,
Meyer a. Stettin, Wohl a. Leipzig, Franke a. Kaſſel. Hr.
Rent. v. Detmar a. Livland. Frau v. Treskow u. Frl. v. Al-
vensleben a. Schochwitz. Hr. Mineralog Lommel a. Heidelberg.
Frau v. Wittken a. Langenſalze. Frau Reg.Rathin Folſch a.

otsdam. Mad. Finck a. Berlin. Mad. Schwarz u. Fraul.
rank a. Dresden. Die Hrru. Kaufl. Herold a. Leipzig, Bichler

a. Pforzheim, Meiſe m. Fam. a. Wittenberg, Prager a. Erfurt,
Hoffmann a. Hannover.

Goldnen Ning: Die Hrrn. Kaufl. Heyer a. Magdeburg, Harting
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Goldnen Löwen Hr. Gutsbeſ. Schneidewind m. Fam. a. Meißen.

Die Hrrn. Kaufl. Kundler a. Stettin Saalborn a. Beriin,
Harnecker u. Hr. Kommis Schulty a. Memel. Hr. Oekon. We
ſtermeyer m. Fam. a. Eckertsberge. Hr. Fabrik. Felgner a. Hal
berſtadt. Die Hrrn. Kaufl. Drigeski a. Mainz, Tiefenshorn a.
Kaſſel, Brachmann a. Berlin.

Schwarzen Bär: s Partik. Unzelmann a. Frankfurt. Die Hrrnu.
Buchbindermſtr. Henß a. Weimar, Fiſcher a. Kemberg. Die
Hrrn. Kaufl. Muthreich a. Bleicherode, Bretſchneider a. Nord
hauſen, Thielemann a. Münſter. Hr. Fabrik. Kuüchenthal a.
Buhla.

Stadt Hamburg Frau Rent. Böhme a. Hannover. Hr. Amtm.
Lehmer a. Wegeleben. Hr. Prof. Triberg a. Finnland. Die
Hrrn. Kaufl. Nöhm a. Berlin, Archow a. Briſtol, Henſch a.
Kaſſel. Hr. Reg.-Rath Stephan a. Magdeburg. Hr. Cand.
Poppe a. Trebnitz. Hr. Kaufm. Phelahn a. Berlin. Hr. Prof.
Phorch a. Mannheim. Hr. Amtm. Hagemann a. Belleben. Hr.
Juſtizrath Jonas a. Elſterwerda.

Goldne Kugel: Fraäul. Hannemann, Sängerin a. Dresden. Hr.
Gutsbeſ. Fritzſch a. Wieſenena. Die Hrrn. Kaufl. Hammer a.
Frankfurt, Arnd a. Fulda, Otto a. Roſtock.

Zur Eiſenbahn Hr. Landrath v. Hanſtein a. Heiligenſtadt. Hr.
Graf v. Mirovsky a. Petersburg. Hr. Kaufm. Meyer a. Mag
deburg. Hr. Partik. v. Luteroth u. Hr. Baron v. Löbnitz a.
Berlin. Die Hrrn. Kaufl. Aſcher, Scharner u. Leimann a.

r Die Hrrn. Dr. med. Oeller a. Liegnitz Seifart a.
reslau.

Vom 1. Juli ab ertheile ich Unterricht in der kaufmänni-
ſchen Arithmetik und bitte diejenigen, welche an dem Unterrichte
und an den damit verbundenen Uebungen Theil nehmen wol-

u. Rothe-a. Leipzig.
rode, Roſenmuller a. Weſterhauſen.

Leipzig. sFichte u. Klopp a. Köttingen. Frl. Kober

Hr.
Die Hrrn. Cand. Bachmann a. Schnell-

Hr. Commis Seyffert a. Berlin.
Kaufm. Wiemann a.

Die Hrrn. Oekon.
a. Zeiz.

len, ſich in den Nachmittagsſtunden von 1 3 in meiner
Wohnung Oberglaucha Nr. 1804 zu melden.

Dr. Schadeberg.
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Bekanntmachungen.
Nachverzeichnete Briefe ſind an die de

ſignirten Empfänger nicht zu beſtellen ge
weſen und deshalb zurückgeſchickt worden.
Die Abſender werden zur ſchleunigen Ab-
holung und Auslöſung hiermit aufgefordert

1) An den Mühlmeiſter Heinſe in
Brick. 2) An den Marionettenſpieler
Grimmer in Freiburg a. U. 3) An
den Schullehrer Kurz in Seehauſen.
4) An Hrn. Fiſcher in Leipzig. 5)
An Hrn. Gutsbeſitzer Schulze in Kok-
witz. 6) An Hrn. Stad. Eichler in
Leipzig. 7) An den Kellner Taubert
in Guben. 8) An den Schloſſer Maler
in Chemnitz. 9) An Hrn. Bineil in
Frankfurt a. M. 10) An den Böttcher
Knipfer in Merſeburg. 11) An Hrn.
Schütze in Alsleben. 12) An Hru.
Steuerrath Becker in Heiligenſtadt.

Halle, den 25. Juni 1847.
Königl. Ober-Poſt-Amt.

Göſchel.
Nothwendiger Verkauf

beim
Königl. Preuß. Land- u. Stadt-

gerichte zu Halle a. d. S.
Das zu Zwintſchöna sub r. 30

belegene, dem Schmiedemeiſter Karl Steg
ner gehörige Grundſtück, beſtehend in ei-
nem Wohnhauſe und Schmiedewerkſtatt
nebſt ſonſtigen Zubehörungen nach der,
nebſt Hypothekenſchein und Bedingungen,

in der Regiſtratur einzuſehenden Taxe ab-
geſchätzt auf 1120 Thlr., ſoll

am 28. Auguſt e. Vormittags 11 Uhr
an ordentlicher Gerichtsſtelle hierſelbſt, Zim-
mer Nr. 18, vor dem Deputirten Herrn
Land und Stadtgerichtsrath Bennhold
meiſtbietend verſteigert werden.

Die beiden, dem hieſigen Brauer-Ver-
ein zugehörigen, hierſelbſt belegenen, mit
guten Kellerräumen und Malzböden ver-
ſehenen Brauhäuſer, worin bisher Bier
und reſp. Broihan gebraut worden, ſollen
ſammt den dazu gehörigen, in gutem Stande
befindlichen Braugeräthſchaften einzeln auf
6 Jahre vom 1. April 1848 bis dahin
1854 anderweit verpachtet werden. Jm
Auftrage der Vorſteher des Vereins habe
ich dazu

einen Termin auf den 19. Juli d. J.
Nachmittags 3 Uhr im Gaſthofe zum
goldenen Löwen hierſelbſt

anberaumt, wozu Pachtluſtige eingeladen
werden. Die Bedingungen liegen zur Ein-
ſicht in meinem Geſchäftszimmer bereit, und
werden auf portofreie Anfragen und gegen
Erſtattung der Copialien abſchriftlich mit
getheilt.

Aſchersleben, d. 27. Mai 1847.
Der Juſtiz Commiſſarius

Dürre.
Oeffentliche Aufforderung.

Am Z. d. Mts. wurde ein am hieſigen
Saalufer angeſchwommener männlicher Leich-

nam, welcher 5 Fuß 3 4 Zoll maß, und
ſchon ſtark in Fäulniß übergegangen war,
gerichtlich aufgenommen. Der Aufgefun-
dene ſchien in einem Alter von 30 und
etlichen Jahren zu ſein, hatte ſchwarzbrau-
nes Haar, geſchorenen, nur unter dem
Halſe ſtehenden Bart und noch ganz voll
ſtändige Zähne. Er war ohne Rock, mit
einer blaugedruckten Leinwandweſte, bun-
tem wollenen Shawl und grauen groben,
mit Lederflicken verſehenen Tuchhoſen beklei-

und ſtatt der Strümpfe linnene Lappen.
Das linnene geflickte Hemde war ohne
Zeichen.

Da der Verunglückte unbekannt war, ſo
fordern wir jeden wer über denſelben Aus
kunft geben kann, zur baldigen Anzeige da
von bei uns auf.

Nienburg a./S. am 20. Juni 1847.
Herzogl. Anhalt. Juſtizamt daſ.

Roſenhagen.
Freiwilliger gerichtlicher Verkauf.
Patrimonialgericht Altranſtädt.

Das im Dorfe Altranſtädt suhb
Nr. 9 belegene Bauergut mit den Feld-
grundſtücken, zuſammen abgeſchätzt auf

4280 Thlr. 13 Sgr. Pf.
zufolge der nebſt Hypothekenſchein und Be-
dingungen in unſerer Regiſtratur einzu
ſehenden Taxe, ſoll

am 22. Juli Vormittags 11 Uhr
im Gaſthofe zu Altranſtädt ſubhaſtirt

we rden.

det und trug kurze rindlederne Stiefeln,



Eiſengießerei- Verkauf.
Die bei Giebichenſtein und Halle

unweit der Saale gelegene Eiſengießerei
und Maſchinen -Bauerei ſoll mit dem vor-
handenen Jnventario in dem auf

den 9. Juli e. Vorm. 10 Uhr
in meiner Expedition Brüderſtraße Nr.
206 anberaumten Termine öffentlich ver
kauft werden. Die Verkaufsbedingungen
ſind bei mir einzuſehen.

Halle, den 25. Juni 1847.
Der Juſtiz-Commiſſarius Fritſch.

Bekanntmachung.
Das ehemalige Poſt-Etabliſſement Carls-

feld, mit ungefähr 17 Morgen ſehr gu-
ten Feldes und 2 Acker zweiſchürigen Wie
ſen, von denen das Erſtere an der Ber-
lin Halleſchen Chauſſee, in der Nähe der
Städte Brehna und Landsberg gelegen und
jetzt als Gaſthof verpachtet iſt, werde ich
im Auftrage des Beſitzers, und zwar den
im Hofe von Carlsfeld ſtehenden Schup
pen, ſowie die Scheune zum Abbrechen, die
17 Morgen Feld aber in zwei einzelnen
Parzellen

am 1. Juli d. J. Nachmittags
3 Uhr

in Carlsfeld ſelbſt an den Meiſtbieten-
den verkaufen.

Die Bedingungen werden im Termine
bekannt gemacht werden.

Delitzſch, den 24. Juni 1847.
Der Juſtiz-Commiſſar

Mulertt.
Bekanntmachung.

Den 14. Juli d. J. Vormittags 9 Uhr
und folgende Tage ſollen die zum Nachlaſſe
des Herrn Poſt Kommiſſar Päßler ge-
hörigen Mobilien, als Betten, Wäſche,
Kleider Pretioſen, Meubles, Haus und
Wirthſchaftsgeräthe u. ſ. w., in dem Hauſe
des Hrn. Siegismund Kühne am brei-
ten Thore öffentlich verſteigert werden. Das
Verzeichniß der zu verſteigernden Gegen-
ſtände liegt bei dem unterzeichneten Kom-
miſſarius zur Einſicht bereit.

Delitzſch, den 23. Juni 1847.
Der Land- und Stadtgerichtsrath

Vörckel.
V. C.

Roſenblätter und Gartenſalbei kauft
E. L. Helm, große Steinſtraße.

Ein Kinderwagen ſteht zu verkaufen
kleiner Schlamm Nr. 972.

Eine im guten Stande befindliche Dreh
rolle iſt zu verkaufen Leipziger Vorſtadt
Nr. 1651.
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Zur Nachricht.
Es gehen dann und wann noch Anmel-

dungen zu meinem Schreibunterricht ein,
ſie müſſen abgewieſen werden, wenn ich den
letzten dieſes Monats abreiſen will. Gleich-
wohl wäre ich gar nicht abgeneigt, meinen
Aufenthalt um 2 Wochen allhier zu ver
längern, inſofern mir bis mit dem
29. d. M. mindeſtens zwanzig zuver
läſſige Anmeldungen eingegangen ſein ſollten.

Wer alſo noch die Abſicht hat, von mei-
nem Unterricht zu profitiren, wolle ſich ge
fälligſt bis mit dem 29. d. M., Diens-
tag, hierzu bei mir unterzeichnen.

Der Calligraph u. Schreiblehrer
Julius Knauth aus Dresden,

in Halle, gr. Ulrichsſtraße Nr. 71.

Daß ich mich hier als praktiſcher Arzt,
Wundarzt und Geburtshelfer niedergelaſſen
habe, zeige ich ergebenſt an.

Zörbig, den 25. Juni 1847.
Dr. Fritzſche,

wohnhaft bei Herrn Kaufmann Kotſch
am Markt.

So eben iſt erſchienen und in allen
Buchhandlungen zu haben:

Die
Kriſis unſerer religioſen

Bewegung
von

R. Haym.
gr. 8. broſch. 15 Sgr.
Ed. Heynemann in Halle.

Dem Wiederbringer eines mir zwiſchen
Löbejün und hier abhanden gekommenen
kleinen braungefleckten Wachtelhundes ſichere
ich hiermit eine angemeſſene Belohnung
oder den beſten Dank zu.

G. Riffert, im Hauſe des Herrn
A. Th. Jüngling in Gröbzig.

Bettfedern Verkauf.
Die Bettfedern- Handlung des Joſeph

Pöſchl aus Böhmen empfiehlt ihr be
deutendes Lager von ganz fein geriſſenen
böhmiſchen Bettfedern, von allen Sorten
von jungen Gänſen, Stoppelgänſen, Woll
gänſen, Nudelgänſen, wie noch mehreren
andern Sorten Federn, ganz feinen Dau-
nen Schwanen- Federn und Daunen, in
beliebiger Auswahl und zu den billigſten
Preiſen. Das Lokal iſt im Gaſthof zum
ſchwarzen Adler vor dem Steinthor.

Joſeph Pöſchl.

Ein großer eiſerner Mörſer und ein
großes Sperrhorn ſtehen zum Verkauf

kleine Ulrichsſtraße Nr. 995.

Die ſtattgefundene Eröffnung der Thü-
ringiſchen Eiſenbahn bis hier wird viele
Veranlaſſung geben, Waaren hier per
Bahn und von da kommend per Achſe be
fördern zu laſſen, wozu ich meine Vermit-
telung hiermit anzubieten mir erlaube.

Seit einer Reihe von Jahren das Spe
ditionsgeſchäft hier beinahe ausſchließlich
betreibend, beſitze ich die nöthigen Erfah-
rungen, um allen billigen Anforderungen
genügen zu können.

Eiſenach, den 24. Juni 1847.
H. Pabſt.

Landwirthſchafterin-Geſuch.
Eine Perſon in den vierziger Jahren,

welche gute Zeugniſſe ihres ſittlichen Be
tragens und guter Wirthſchaftsführung auf-
zuweiſen hat, findet mit 40 Thlr. jährli-
chem Gehalt längern Dienſt bei einer be-
jahrten Herrſchaft auf einem kleinen Rit-
tergute unweit Halle, gleich oder zu Mi-
chaelis dieſes Jahres. Hr. Oekonom Röſe-
ler oder Hr. Gaſtwirth Veſter in Halle
werden die Güte haben, reflektirenden Per-
ſonen das Nähere mitzutheilen.

8 Wispel Roggenkleie ſind im Ganzen
wie auch im Einzelnen zu verkaufen auf
dem Trödel bei dem Mehlhändler Löwe,
Nr. 798.

Fliegennetze für Kutſch und
Reitpferde,

in verſchiedenen Farben, verkauft billig der
Sattel- u. Reitzeug-Verfertiger Fr. Lange,
gr. Ulrichsſtraße Nr. 66.

Zum Kirſchfeſte und Tanzvergnügen
Sonntag den 4. Juli ladet ergebenſt ein

Weber in Müllerdorf.

Jm Hauſe Nr. 457 iſt der Keller von
jetzt ab zu vermiethen.

Bei C. A. Schwetſchke und
Sohn in Halle iſt zu haben:
Ludwig Tieck's geſammelte No-

vellen. Vermehrt und verbeſſert. 14
Bändchen. 2. Auflage. Herabgeſetzter
Preis 5 Thlr. 10 Sgr. früherer Preis
12 Thlr. 17 Sgr.)

Ferken, 4 Wochen alt,
Vorwerk Langenbogen.

Friſcher Kalk
Donnerstag den 1. Juli in der Giebichen
ſteiner Amtsziegelei.

verkauft das

Die geehrten Gaſtgeber werden die Stunde
ihrer Concerte künftig genau anzugeben
hierdurch ergebenſt erſucht. M. P. X.



Obſt-Verkauf. Mittwoch den 30.
d. M. will ich mein hartes Okſt, auch
Kirſchen und Aprikoſen, meiſtbietend ver
kaufen.

Krimpe, den 26. Juni 1847.
Robert Böttcher.

Mein Acker iſt verkauft.
K. F. Naumann aus Freiburg.

Friſcher Kalk beim Mauermſtr. Lange
in der Taubengaſſe Nr. 1777.

Für eine Reſtauration wird zum näch
ſten Erſten eine Köchin geſucht. Näheres
in der Deſtillations- Anſtalt bei C. J
Scharre.

Rabeninſel.
Dienstag, ſowie alle folgende Dienstage

Militair-Concert und Abends Tanz-
muſik im Salon.

Ein junges Mädchen, welches ſchon eini-
ge Jahre als Wirthſchafterin zur Zufrieden-
heit ihrer Prinzipalität konditionirte, wünſcht
zu Michaelis ein anderweites derartiges En-
gagement zu finden. Ueber ihre Adreſſe und
ihre Verhältniſſe wird auf geneigte Anfra
gen Madame Heckert (Glashandlung,
große Ulrichsſtraße Nr. 77) nähere Aus-
kunft zu geben die Güte haben.

Am vergangenen Mittwoch iſt vom Stadt-
ſchießgraben bis nach der kleinen Steinſtraße
ein Stroh- Cigarren Etui verloren. Der
Finder wird gebeten, daſſelbe in der Zen
kergaſſe Nr. 570 bei dem Zieler Haaſe ab-
zugeben.

mm

Das freundliche Logis des zweiten Stockes
in dem Hauſe Nr. 725 am Markte hier
iſt von jetzt an zu vermiethen und zum
1. Oktober d. J. zu beziehen. Das Nä-
her im Hauſe ſelbſt 2 Treppen hoch.

Es iſt in der Nähe des Domplatzes ein

gezähmter Kanarienvogel entflogen. Derje-
nige, dem derſelbe zugeflogen ſein ſollte,
wird gebeten, ihn gegen eine gute Beloh-
nung im Reſidenzgebäude bei dem Aufwär-
ter Schaaf abzugeben.

2 Thaler Belohnung
erhält der ehrliche Finder bei Rückgabe ei-
ner am Sonnabend verlornen Brieftaſche
nebſt Jnhalt im Laden kl. Ulrichsſtraße
Nr. 1017.

Sehr ſtarken friſchen grünen HavelAal
im Fürſtenthal.

Preuß r r 96. Königl.
Preuß. Klaſſen Lotterieſind bei dem Unterzeichne-
ten zu den bekannten Prei-
ſen und Pläne unentgelt-
lich für Hieſige und Aus-
waärtige zu bekommen.

Der Königl. Lotterie-
Einnehmer

Lehmann in Halle.
Landguts- „Verkauf.

Ein 2 Stunden von hier gelegenes Land
gut mit gut im Stande befindlichen Wohn-
und Wirthſchafts-Gebäuden Garten 2c.,
5 Wispel Ausſaat ſehr gutem Lande, ſoll
wie alles ſteht und liegt für 7000 Forde-
rung durch W. F. Strien in Mans-
feld verkauft werden.

Ein übercomplettes Ackerpferd, unter
2 die Wahl, Farbe ſchwarz, und ein Reit-
bulle, 3 Jahr alt, hieſiger Raſſe, iſt zu
verkaufen bei

A. Körber in Elben bei Gerbſtedt.

Ein Commis, welcher in einem flotten
Material- und Eiſen-Geſchäft in Lehre ge-
ſtanden, ſechs Jahre in zwei dergleichen
ſervirt, mit den beſten Zeugniſſen in Hin
ſicht ſeiner Solidität und Brauchbarkeit ver
ſehen, und gegenwärtig die alleinige Füh-
rung eines ſoliden Material- Geſchäfts be
ſorgt, wünſcht 1. Auguſt oder 1. Septem-
ber ein anderweitiges Engagement, und iſt
ihm Placirung jeder kaufmänniſchen Ge-
ſchäfts-Branche genehm.

Geneigte frankirte Offerten unter der
Chiffre E. II. wird die Expedition des
Couriers befördern.

Annonece.
Herr O. A. n W. in S. hat ſich

bei Gelegenheit einer großen Tiſchgeſellſchaft
in Eisleben erlaubt, Ausdrücke zu gebrau-
chen über die Wirthſchaftsführung eines Rit-
terguts zu T welche zwar ſeinen
eigenen Charakter genugſam andeuten, wel
che aber auch den durch dieſe Ausdrücke
am mehrſten Betheiligten hiermit zwingen,
blos die kleine Rüge anzubringen: Jeder
hat ſich um ſich ſelbſt zu kümmern.
Sollte aber dergleichen wieder vorfallen, ſo
würde es ſo gelinde nicht gerügt werden.

B.

Gebauerſche Buchdruckerei.

III II,EE----- rm O

Heute, Montag den 28. Juni
im

Fürſtenthale,Roſenfeſt
mit brillanter Beleuchtung,

großem Concertund ab ein Männergeſang, gegeben

vom Vereinigten Muſikchor unter
Mitwirkung mehrerer Mitglieder des J.
r s ſchen Muſikchors. Anfang

hr

Trotha bei Herrn W. Preis.
Heute, ſowie jeden Montag und Mitt-

woch G. ſellſchaftstag und Concert.

Heute, Montag, Geſellſchaftstag und
Tanz im Salon bei Ratſch in Böllberg.

Alle Tage ſaure Milch.

Hoötel de Prusse.
Heute, Montag, Militair-Conecert.

Funkens Garten.
Montag den 28. Juni Concert.

Stadtmuſikchor.

Familien Nachrichten.
Entbindungs- Anzeige.

Dieſe Nacht 12 Uhr wurde meine liebe
Frau von einem Mädchen glücklich entbun
den.

Rieda, den 24. Juni 1847.
Morgenſtern.

Verlobungs- Anzeige.
Die Verlobung unſerer Tochter Pau-

line mit dem Buchhändler
Kuhnt beehren wir uns Verwandten und
Freunden hiermit ergebenſt anzuzeigen.

Eisleben, d. 27. Juni 1847.
Fr. Ganz und Frau.

Als Verlobte empfehlen ſich:
Pauline Ganz,
Ferdinand Kuhnt.

Verbindungs- Anzeige.
Verſpätet.

Unſere am Z. d. M. allhier volljogene
eheliche Verbindung zeigen theilnehmenden
Freunden und Verwandten hierdurch erge-
benſt an

Morl, im Juni 1847.
Karoline Schmidt, geb. Krauß,

und
Engelhardt Schmidt, F. Gutsbeſitzer.

»Wenn uns nur Gott vor unſern Freun
den ſchützt,

Vor unſern Feinden woll'n wir's wohl
ſelber!

Herrn F.

h
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